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Steuerliche Belastung und Wegekosten des motorisierten 
Straßenverkehrs in Österreich 

Die Koordinierung der Verkehrsmittel, insbesondere von Bahn- und Stra
ßenverkehr, wird infolge der rasch fortschreitenden Motorisierung immer 
dringlicher. Die Defizite der Bahnen gehen zu einem erheblichen 7 e i l auf den 
Strukturwandel des Transportangebotes vom Bahnmonopol zu einer Vielzahl 
selbständiger Anbieter zurück Dadurch wurde die bisherige, meist wirt
schaftspolitisch ausgerichtete 1arifkalkulation der Bahnen erschüttert Der 
Wettbewerb zwischen den Verkehrsmitteln ist im Begriffe sich marktwirt
schaftlicher zu orientieren. Die Verkehr spolitik trägt diesem Wandel durch die 
Forderung nach gleichen wirtschaftlichen Wettbewerbsbedingungen für alle 
Verkehrsmittel Rechnung, 

Eine wichtige Voraussetzung für gleiche Wettbewerbsbedingungen ist die 
Erhaltung der Verkehrswege durch ihre Benutzer.. Dies erfordert eine Wege
kostenrechnung und eine Zurechnung der Kosten für die Wegeerhaltung auf 
die einzelnen Benutzer. Unter diesem Gesichtspunkt analysiert die vorliegende 
Studie die gegenwärtige Besteuerung des motorisierten Straßenverkehrs in 
Österreich und versucht, für einzelne Kraftfahrzeugkategorien das Verhältnis 
zwischen Steuerleistung und anteiligem Wegekostenbeitrag festzustellen. Für 
exakte Berechnungen reichen die Statistiken noch nicht aus. Wir müssen 
uns vorderhand mit geschätzten Gr ößenvor.Stellungen begnügen. Die Ergeb
nisse zeigen, daß das Steueraufkommen des motorisierten Straßenverkehrs die 
Aufwendungen für Straßenerhaltung und Straßenbau nur zum Teil deckt und 
die Fiskallast auf die einzelnen Verkehrsteilnehmer ungleich verteilt ist. Eine 
ausgleichende Korrektur würde entscheidend dazu beitragen, gleiche Wett
bewerbsbedingungen im Konkurrenzkampf zwischen Schiene und Straße zu 
schaffen und das Angebot der einzelnen Verkehrsmittel entsprechend ihren 
technisch-wirtschaftlichen Vorteilen zu verschieben 

Die vorliegende Studie wurde von dem wissenschaftlichen Sachbearbeiter 
des Institutes, Dkfm. Walter Kohl hauser verfaßt. 

Stmktui der Fiskalabgaben 
Schon seit J ah rhunde r t en we rden die W e g b e -

nützer mit Abgaben aller A r t belastet, sei es für die 
E r h a l t u n g von S t raßen u n d Brücken oder aus an
deren G r ü n d e n Die gegenwär t ige Steuer struktur 
ergibt sich daher zu e inem großen Tei l aus dem 
historischen Entwicklungsprozeß, der in erster Linie 
von fiskalpolitischen Zie len best immt w u r d e ; erst 
in den letzten Jahren setzten sich auch verkehrs
politische Mot ive durch, wobei jedoch überl ieferte 
Steuerformen oft mit dem verkehrspoli t ischen 
Steuer zweck koll idier ten. Dre i Steuer g ruppen bi lde
ten sich in Österreich u n d einer Reihe anderer L ä n 
der im Laufe der Entwicklung heraus : Abgaben für 
den Besitz eines Fahrzeuges , für den Betrieb des 
Fahrzeuges u n d für die Verkehrsle is tung, also Kraf t 
fahrzeugsteuer, Mineralöls teuer u n d Beförderung

steuer. A u ß e r d e m belasten den motoris ier ten Stra
ßenverkehr noch einige Nebengebühren u n d Zölle, 
die jedoch verkehrspoli t isch bedeutungslos sind. 
Die wirtschaftspoli t ische Forde rung nach Erha l tung 
des Fahrweges durch seine Benutzer ve r lang t eine 
Steuer struktur, die zu einer kostengerechten A b 
gabenleis tung der einzelnen Verkehrsmi t te l führt. 
Die bestehende Abgabens t ruktur ist daher vor al lem 
unter diesem Gesichtspunkt zu prüfen. 

Die Kraftfährzeugsteuer 

Entwicklung seit 1931 

Die gegenwär t ige Kraftfahrzeugsteuer beruht 
in ihren Grundzügen auf dem Gesetz über d ie Kraft
wagenabgabe vom 28 Jänner 1931 Es vereinhei t 
l ichte viele sehr unterschiedl iche Kraf twagenabga-
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ben des Bundes, der Länder und Gemeinden u n d 
besteuerte Personenkraf twagen, Motor räder , Z u g 
maschinen, Anhänge r u n d elektrisch betr iebene 
Las tkraf twagen , w ä h r e n d alle übr igen Fahrzeuge , 
wie Las tkraf twagen, Omnibusse sowie T a x i keiner 
Kraftfahrzeugsteuer unter lagen Als Bemessungs
g rund lage wurde für Kraf t fahrzeuge mit Verbren
nungsmotoren der H u b r a u m gewähl t ; E lek t io fahr -
zeuge, Zugmasch inen u n d Anhänger wurden j e 
Stück besteuert. Die Steuerbefreiung der Lastkraf t 
wagen w u r d e dami t begründet , daß sie infolge ihres 
höheren Treibstoffverbrauches weit stärker durch 
die im gleichen Gesetz erlassene Kraftstoffsteuer be
lastet seien Die anderen Fahrzeuge w u r d e n aus so
zialpolit ischen E r w ä g u n g e n von Steuern befreit 
Dieser Steueraufbau galt , von kleinen V e r ä n d e r u n 
gen, wie z B der Befreiung der Motor räder bis 
350 ccm {Gesetz vom 8 Juni 1934), abgesehen, bis 
deutsche Gesetze übernommen wurden 

N a c h dem Krieg dehnte die Verkehi Steuer -
novel le vom 18 Februar 1948 in An lehnung an die 
deutschen Gesetze die Kraftfahrzeugsteuer auch auf 
Las tk ra f twagen u n d Omnibusse aus Befreit blieben 
nur Tax i , Zugmaschinen in landwir tschaft l ichen 
Betrieben, Motor räder unter 125 ccm und einige 
Sonderfahrzeuge Als Bemessungsgrundlage galt 
beim Personenkraf t fahrzeug wei te rh in der H u b 
raum, a n die Stelle der Klasseneintei lung t ra t j e 
doch ein Steuersatz je 100 ccm (15 S). Lastkraf t 
wagen, Zugmasch inen und Omnibusse dagegen w u r 
den nach dem Eigengewicht , mit Gewichtsstufen 
von 200 kg, besteuert Dei Steuersatz sank für das 
über 2 400 kg h inausgehende Gewicht bei Las tkraf t 
wagen u n d Omnibussen auf die Häl f te u n d bei Z u g 
maschinen auf ein Dr i t te l 

Das auch heute noch gült ige Kraf t fahrzeug
steuergesetz 1952 (Gesetz vom 27 Ma i 1952) ver
wendet drei Bemessungsgrundlagen: den H u b r a u m 
für Personenkraf twagen u n d Kraf t räder , das Eigen
gewicht für Zugmasch inen u n d Omnibusse u n d die 
zugelassene Nutz las t (Ladegewicht) für Las tkraf t 
wagen I n al len Fäl len t r a t wieder an die 
Stelle der Einheitssätze eine Einte i lung nach 
Größengruppen In der Personenkraf twagen-
Steuer wurden auße rdem die Sätze für g roß -
volumige Fahrzeuge ab 2 500 ccm drast isch er
höht, w ä h r e n d die Tar i fe für Güter fahrzeuge im 
Durchschni t t unve rände r t bl ieben (Ubersicht 1) 
Zwischen den Fahrzeugen von 1001 bis 2 500 ccm 
u n d jenen von 2 501 bis 5 000 ccm ergibt sich da
durch eine durchschnit t l iche Spanne von 1 : 2 7 für 
100 c cm Hubr aum. Die Jahr essteuer spr ingt a m 
„Knick" (2.500 ccm) von 540 S auf 2 400 S jähr l i ch 

Übersicht 1 

Steuersatz Tarifverirjderung 
vor nach für ein Kraftfahrzeug 

dem 1 Juli 1952 Mitie Ende 
S der Steuerg nippe 

Zwei- und Dreiradkrafträder1) 
(yw-Hubraum 

101— 125 . . 20 30 + 50 + 50 
126— 250 . . . 20— 30 72 +260 + 140 
251— 500 30— 50 96 + 140 + 92 
501—1 000 . . . 60—100 240 + 220 + 140 
über 1 ODO 110+ 10 

Person an traf rwagen ') 
je lOOrcmf 360 

«m-Hubraum 
bis 1 000 15—150 300 _ + 100 

1 001—1 250 . . . 165—195 336 — + 72 
1 251—1 500 210—225 396 — + 76 
1 501—2.000 . . 240—300 4S0 — + 60 
2.001—2 500 315—375 540 — + 44 
2.501—3.000 . . 390—450 2.400 — + 433 
3,001—3 500 465—525 3 000 -- + 471 
3.501—4 000 540—600 3 600 — + 5M> 
4 0O1—5 000 615—750 4 800 + 500 

über 5 000 . . 765+ 15 

Kraftomnibus se s) 
je 100 ccm 5 400 

^••Eigengewicht 
bis 500 30— 90 96 + 60 + / 

501—1 500 90—240 240 + 60 ± o 
1 501—3. ODO 240—390 360 ± o — 8 
3.001—5 000 . . . 40D—490 480 + 9 — 2 

über 5 000 500+ 10 600 

Lastkraftwagen*) 
je 200 

^-Nutzlast Aj; Eigenwicht 
bis 500 1 000 30—150 72 — 20 — 52 

501—1 500 1 001—1 500 180—210 144 — 20 — 31 
1 501—3 500 1 501—3.200 . 210—400 360 + 33 — 10 
3 501—5.000 3 201—4 200 . . 410—450 480 + 12 + 7 

über5.00D über 4 200 460+ 10 600 

Zugmaschinen 
je 200 kg 

feg-EÄ genge w ic ht 
bis 500 . . 20— 60 60 + 50 ± 0 

502—1.500 60—160 120 + 20 — 25 
1501—3.000 . . . . . . 160—270 240 ± o — 11 
3 001—5.000 . . . . 280—370 360 + 13 — 3 

über 5 000 . . . 380+ 10 
je 200 kg 

600 

l ) Vor dem 1. Juli 1952 für je 100 am Hubraum 10 Schilling. — =) Vor dem Gesetz 
für je 100 um Hubraum 15 Schilling. — s ) Vor dem Gesetz für je 200 kg Eigengewicht 
bis 2.400 kg 30 Schilling, von dem Eigengewicht übet 2 400 kg 10 Schilling je 200 kg — 
l ) Vor dem Gesetz war das Eigengewicht die Bemessung sgrundlagc und die Tarife gleich 
hoch wie für Omnibusse, durch das Gesetz wutdc die Nutzlast Bemessungsgrundlage; 
mit Hilfe technischer Unterlagen konnten die Steuergruppen vergleichbar gemacht 
werden Für Lastkraftwagen, die mit nichtflüssigen Treibstoffen betrieben werden sind 
die Steuersätze in beiden Vergleichsperioden halb so hoch wie für Lieferwagen mit flüssigen 
Treibstoßen 

W ä h r e n d in der Fahrzeuggruppe bis 2 500 ccm der 
durchschni t t l iche Gruppensa tz von 40 S auf 24 S je 
100 ccm sinkt, ist der Steuersatz in der oberen 
G r u p p e progressiv; er steigt von 87 S bis zu 108 S 
j e 100 ccm N a c h dem Steuergesetz 1948 dagegen 
ha t t e der Steuerbet rag kontinuierl ich von 100 zu 
100 ccm H u b r a u m um den Einheitssatz (15 S) zu
genommen, wodur ch auch d ie willkür liehen 
Sprünge an den Gruppengrenzen vermieden wur
den 

Vergleich der vor und nach dem Kraftfahrzeug
steuergesetz vom 1 Juli 1952 geltenden Steuersätze 
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Mängel der Hubraumsteuer 

Die Kiaftfahrzeugsteuer war ursprüngl ich eine 
Luxusaufwandsteuer u n d galt nur für n ichtgewerb
liche Personenfahrzeuge. M a n wähl te den H u b r a u m 
als Bemessungsgrundlage, d a entsprechend dem da 
mal igen S tand der Technik mit dem H u b r a u m auch 
der Anschaffungspreis der Personenkraf twagen stieg.. 
Die Fahr zeugkonstrukteur e wichen dur ch den Bau von 
kleinvolumigen, hochkomprimier ten u n d schnellau
fenden Fahr zeugmotoren (vor a l lem in Deutschland) 
der Steuer aus u n d störten das propor t ionale Ver
häl tnis zwischen Steuerkraft des Fahrzeugerhal te rs 
u n d Hubvo lumen seines Wagens . Z u s a m m e n mit 
anderen technischen Neuerungen u n d komfortabler 
Auss ta t tung ents tanden dadurch zwischen gleich-
volumigen Fahrzeugen enorme Preisunterschiede 
Höhervo lumige W a g e n sind nun oft in der A n 
schaffung wie im Betrieb billiger als Personenkraf t 
w a g e n mit e inem kleineren H u b r a u m (Übersicht 2) 
So schwanken auf dem österreichischen Personen
kra f twagenmark t in der steuerlich gleich behan
del ten Klasse bis 1.000 ccm die Fahrzeugpreise zwi
schen 20 000 S (Goggomobü) u n d 90 000 S (z. B 
D K W Sport) In der Klasse zwischen 2 000 u n d 
2 500 ccm gibt es Fahrzeuge zu einem Preis von 
rund 64.000 S (z B Ford Zephir mit 2.495 ccm), 
für die um 8 0 % mehr Steuer gezahlt werden muß 
als für die teueren Personenkraf twagen in der un 
tersten Steuergruppe. In die gleiche Steuergruppe 
fallen aber auch Personenkraf twagen mit e inem 
Anschaffungspreis von fast 200.000 S (z B. Mer 
cedes 220 SE Coupe). Für einen Rolls-Royce 
(430.000 S) ist der Steuersatz niedriger als für den 
um 6 5 % bil l igeren Pont iac Ebenso steht der Steuer
knick bei der 2 501 ccm-Grenze in keinem Verhä l t 
nis zu den Personenkraf twagen-Pre i sen in diesem 
Bereich; in vielen Fä l len sind sie oberhalb des 
Steuerknicks gleich hoch oder sogar niedriger als 
für Personenkraf twagen der n iedr igeren Steuer-
gruppe , z. B. Studebaker (112 000 S) gegen Lanc ia 
F l a m i n a (164 000 S) mit e inem Preisverhäl tn is von 
1 : 1 5 , aber e inem Steuer Verhältnis von 1 : 0 1 oder 
Ford Fa i r l ane (135 000 S) gegen Mercedes 220 SE 
(125 000 S) mit Verhäl tn issen von 1 :0 9 u n d 1:0 1 
Auch die Unterschiede in den Betr iebs- u n d W a r 
tungskosten sind meist minimal Besonders wider 
sinnig wi rd die gegenwär t ige Kraftfahrzeugsteuer 
über 2 500 ccm, wenn das Fahrzeug in zweite H a n d 
übergeht 

Der H u b r a u m ist infolge der technischen Ver 
ä n d e r u n g e n auf dem Kraf t fahrzeugmarkt kaum 
mehr ein geeignetes Kr i te r ium für die finanzielle 

Übersicht 2 

Verhältnis von Hubvolumen, Kaufpreis und Kraft
fahrzeugsteuer bei einigen Personenkraftwagen 

Hub Preis Steuer Steuer Verhältnis 
volumen 1.000 S je ccm je 1.000 S unterer zu 

ccm S Kaufpreis oberem 
S Gruppen

wert 
Bis 1 000 ccm (300 Schilling) 

Goggomobü T 400 400 21 8 0 75 13 76 411 
Renault 4 CV 747 29 5 0 40 10 16 
DKW Junior . . . . 750 39 6 0 40 7 58 
Renault Floride. H T 845 62 4 0 36 4'80 
FIAT 850 847 80 0 0 35 3 75 
Morris Minor . 848 31 9 0 35 9 40 
Wartburg Coupe . 900 47 8 0 33 6 27 
Wartburg rimousinc 900 35 9 0 33 8 35 
DKW. Sport 980 89 6 0 31 3'35 100 

1 001—1 250 ccm (336 Schilling) 
Lancia Appia 1 090 74 0 0 31 4 54 100 
Volkswagen ., 1 192 36 6 0 31 9 18 202 
Volkswagen, Ghia 1 192 57 6 0 31 5'83 
Steyr-Fiat 1200 . . . 1.221 488 0 28 6 89 

1 251—1.500«™ (396 Schilling) 
Simca Oceane 1 290 75 9 0 31 5'22 
Alfa Romeo . . . . 1 290 95 0 0 31 4' 16 100 
Morris Oxford 1 489 53 5 0 27 740 
Ford 12 M 1498 42 9 0 26 9 23 222 

1 502—2 000 am (480 Schilling) 
Porsche 1600 1 582 III 7 0 30 4 30 
MGA1600 . . . . 1 588 61 5 0 30 7 80 
Facel Vcga. Cabriolet . . 1.600 140 0 0 30 3 42 100 
Ford 17 M 1 698 50 9 0 30 9 43 276 

2.001—2 500 ccm (540 Schilling) 
Mercedes 220 SE . 2195 194 0 0 25 2 78 
Wolga . 2 445 59 9 0 22 9 01 324 
Landa Flamina. 2.458 164 0 0 22 3'29 100 
Ford Zephir 2 495 63 2 0 22 8 54 

2 501—3.000ccm (2 400 Schilling) 
Wolscley 6/99 . 2 912 87 0 0 82 27 58 

3 . 5 0 1 ^ 000«« (3.600 Schilling) 
Chevrolet Bei Air 3.856 130 0 0 93 27 69 

4.001—5 000 ccm (4 800 Schilling) 
Chevrolet Impala . . . . 4 637 155 0 1 04 30 96 
Rolls-Royce . . 4 887 430 0 0 98 11 16 

Über SMOccm (5.400 Schilling) 
Pontiac. . . . . 6.364 151 2 0 85 35' 71 

Leistungsfähigkeit des Fahrzeughal ters D i e gegen
wär t ige Kraftfahrzeugsteuer für Personenkraf twa
gen entspricht daher der Fo rde rung n a c h Steuer
gerechtigkeit nur wenig Ihr Aufbau k a n n auch nicht 
mit der W e g e a b n ü t z u n g begründe t werden, da zwi
schen H u b r a u m u n d Fahrzeuggewicht ebenfalls 
keine enge Korre la t ion besteht A u ß e r d e m würde 
eine Wegekostenbes teuerung ein anderes Steuerver
häl tnis zwischen Personenkraf twagen und den übr i 
gen Fahrzeugen erfordern. Der Aufbau der gegen
wär t igen Kraftfahrzeugsteuer en ts tammt einer ver
kehr spolitisch u n d verkehrswrrtschaft l ich anders 
s t ruktur ier ten Zeit. 

Auch der Steuerzweck ä n d e r t e sich. Die Kraft
fahrzeugsteuer wie fr üher als r eine Luxussteuer 
aufzufassen, ist nicht mehr ver t re tbar , wei l sich die 
Bedeutung des Personenkraf twagens als Verkehrs-
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Hubvo lumen und Kaufpreise von Kraftfahrzeugen i m Jahre 1960 

In 1.000 S 
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Hubvolumen in cm* 

Die frühere Proportion zwischen Hubvolumen und Preis eines Fahrzeuges gi?ig durch die technische Entwicklung im Fahr
zeugbau weitgehend verloren Zwischen Kraftfahrzeugen mit gleichem Hubvolumen bestehen Preisspannen bis dreihundeit 
Prozent Das Hubvolumen ist daher vom Gesichtspunkt einer Luxusbesteuerung ah Bemessungsgrundlage überholt, soll 
das Ausmaß der Straßenabnutzung Besteuerungsmaßstab sein, dann ist das Fahrzeuggewicht die geeignetsteBemessungsgrundlagc 

mittel gewandel t ha t Sie wi rd auch von den Steuer
behörden nicht mehr als Luxussteuer angesehen, 
sondern mehr oder weniger offen als Beitrag zu den 
Wegekosten , ohne daß m a n jedoch die Bemessungs
g rund lage dem neuen Steuerzweck angepaßt hä t t e 
D a d u r c h entsteht eine steuerliche Zweckkollision, 
wie sie vielen Steuern, denen die wirtschaft l iche 
Entwicklung vorauseilt , beschieden ist E ine baldige 
Bereinigung wäre um so dringlicher, als die Steuern 
auf Verkehrsmit te l die Wet tbewerbsve ihä l tn i sse 
zwischen den Verkehrsmi t te ln u n d zwischen den 
Verkehrszweigen entscheidend beeinflussen 

Unterschiedliche Bemessungsgrundlagen und 
Steuersätze für Güter fahr zeuge 

Der W a n d e l des Zwecks der Kraf t fahrzeug
steuer von der Luxussteuer zum Straßenkostenbei-
t i a g zeigt sich ferner dar in , d a ß später auch die 
Kraf t fahrzeuge für Güterbeförderung und gewerbs
mäß ige Personenbeförderung mit der Kraf t fahr

zeugsteuer belastet w u r d e n 1 ) De j u r e ist sie aller
dings noch immer eine Steuer u n d kein Bei t rag, da 
ihre E r t r ä g e nicht zweckgebunden sind, sondern 
vom Fiskus nach dem Grundsa tz der generel len 
Entgelt l ichkeit ve rwende t werden können 

W e n n als Bemessungsgiundlage für die übri
gen Fahrzeuge nicht ebenfalls der H u b r a u m ge
wähl t wurde , dann ist dies tei lweise noch eine 
Nachwi rkung der a l ten Luxusbesteuei ung Eine 
Hubraumsteuer hät te für diese bisher befreite 
G r u p p e im Durchschni t t eine höhere Steuer ergeben 
als für Personenkraf twagen N e b e n al lgemeinen 
Kosten- und Pre isüber legungen sprach aber auch 
der neue Steuerzweck (Beitrag zu den Wegekosten) 
dafür, von dem als technische Meßgröße ungeeig
neten H u b r a u m abzugehen Beste Bemessungs-

*) Von der Steuer befreit sind im wesentlichen nur ge
meinnützige Kraftfahrzeuge (Polizei, Rettung usw), Miet
wagen und Taxi, Zugmaschinen, die ausschließlich in land
wirtschaftlichen Betrieben verwendet werden, sowie Zwei-
und Dreiradkraftfahrzeuge bis zu 100 ccm 



g i u n d l a g e ist zweifellos das Gewicht, mit dem die 
S t r aße belastet w i rd (Verkehrslast) , insbesondere 
w e n n das St raßennetz wie in Österreich nur wenige 
schwer ausgebaute S t raßen besitzt, die durch das 
rol lende Gewicht weniger s tark abgenützt werden.. 
Von den Mögl ichkei ten Gesamtgewicht , E igenge
wicht, Nutzlas t oder einen Mit te lwer t daraus , 
wähl te m a n für Las tkraf twagen die zugelassene 
Nutz las t u n d für Omnibusse und Zugmaschinen, 
die keine Güternutz las t besitzen, das Eigengewicht 

Die Besteuerung nach der Nutzlas t scheint am 
zweckmäßigsten zu sein, wenn jeder Einfluß des 
Konstrukteurs auf die Steuer vermieden werden 
soll. Der Konstrukteur kann nicht wie bei der H u b 
raum-Bemessungsgrundlage die Einstufung in die 
SteuergiUppen durch technische Neuerungen ver
ä n d e r n Auch die Basis Eigengewicht gibt Anreiz 
zu technischen Veränderungen , und zwar w i rd bei 
gleichbleibender Leis tung eine leichtere Bauweise 
der Fahrzeuge bevorzugt Dadurch wird das Ver 
häl tn is Nutz las t zu Eigengewicht günstiger, das G e 
samtgewicht sinkt, dami t aber auch die S t raßenbe
las tung und der Treibstoffverbrauch Diese Vorte i le 
l iegen zwar im al lgemeinen Interesse, aber nur so
lange, als nicht die Verkehrssicheihei t der Fahr 
zeuge darunter leidet 

I m Steueraufbau der vier Steuerobjekte (Per
sonenkraf twagen, Las tkraf twagen , Omnibusse und 
Zugmaschinen) fällt auf, das trotz den großen G e 
wichtsunterschieden, dre in der P rax i s bestehen — 
so z B. bei Las tkra f twagen von 0 5 t bis 12 f — nur 
fünf G r u p p e n eingerichtet wurden (Vor 1952 galt 
ein Steuersatz für je 200 kg, d h. die Steuer stieg 
praktisch linear an u n d oberhalb 2 400 kg w u r d e 
sie degress iv) D u r c h die wei tgespannten G r u p p e n 
grenzen (bis zu 2.000 kg) entsteht eine sehr wi l lkür
liche Tonnenbe las tung : die Fahrzeuge un te rha lb der 
jeweiligen Gruppenmi t t e sind gegenüber j enen in 
der oberen Häl f te relat iv zu hoch belastet Bei zu 
großen Gruppenspannen entstehen überdies sprung
hafte Gruppenübe rgänge So beträgt z B die Steuer 
für Lastkr af twagen j e Rechnungs tonne für ein 
Fahrzeug mit 1 5 / Nutzlas t 96 S, für das unters te 
Fahrzeug der nächsten G r u p p e (1'6 t bis 3 5 t) 225 S 
u n d für den Las tkra f twagen am G r u p p e n e n d e 
103 S Die Belastung je T o n n e schwankt innerha lb 
einer G r u p p e bis zu 1 5 0 % D a die Transpor tkos ten 
je Nutz las t tonne kalkulier t werden , k a n n ein der
artiger Steueruntei schied nicht gleichgültig sein. 

We i t e r e S t ruk turmerkmale dieser Gewichts
steuer sind die unterschiedl iche Steuerhöhe u n d der 
unterschiedl iche degressive Steuerverlauf bei den 
einzelnen Fahrzeugkategor ien Die 50%ige Steuer-

Der Aufbau der Kraftfahrzeugsteuer für Lastkraftwagen 
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o.if.w/33 Nutzlast in t 

Die Kraftfahrzeugsteuer für Lastkraftwagen wurde im Jahre 
1952 von einem Staffeltarif mit einem Einheitssatz für je 
200 kg Eigengewicht in einen Tarif mit fünf Nutzlasttonnen-
Steuergruppen umgewandelt Da die Steuergruppen sehr weit 
gespannt sind, ist die Belastung je Lonne Nutzlast sehr ver
schieden So beträgt in der Steuergruppe 16 bis 3 5t der Ton
nensatz am Gruppenanfang 225 S, am Gruppenende aber nur 
103 S Die unterschiedliche Steuerbelastung je Lrachttonne 
wirkt sich nur infolge der niedrigen Kraftfahr zeugsteuer sdtze 

auf die Kalkulation nicht aus 

e rmäß igung für Las tkraf twagen , die mit nichtflüs
sigen Brennstoffen betr ieben werden, s tammt aus 
der Kriegswirtschaft und ist heute unberecht igt D a 
für diese Fahrzeuge auch keine Treibstoffsteuer ge
zahl t we rden muß , schrumpft ihr Be i t rag zu den 
Straßenkosten auf einen Bruchtei l der Steuerlei
stungen anderer Kraf t fahrzeuge zusammen Die ge 
r ingere Belastung schafft auch einen W e t t b e w e r b s 
vorteil , der al lerdings infolge der ger ingeren Le i 
stungsfähigkeit dieser Fahrzeuge meist nicht voll 
genützt we rden kann Aber ist es die Aufgabe einer 
Steuer, Produkt ionsmit te l , u n d um ein solches h a n 
delt es sich beim Kraf t fahrzeug, die relat iv un
produkt iv sind, steuerlich zu begünst igen? Immer 
h in gibt es in Österreich rund 1 406 Lastkraf t 
wagen, die mit nichtflüssigen Brennstoffen betrie
ben werden 

Die Begünst igung von Zugmaschinen , soweit 
sie nicht in der Landwir t schaf t 1 ) ve rwende t w e i 
den, ist durch die technische Entwick lung ebenfalls 
überhol t ; dies gilt insbesondere für Sattelschlepper, 
deren Brut togewicht einschließlich der Zuglas t im 

*) Zugmaschinen die ausschließlich in landwirtschaft
lichen Betrieben verwendet werden, sind steuerfrei 
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Durchschnitt höher ist als das von Lastkraftwagen
transporten. Da die Zugmaschine allein wirtschaft
lich nicht nutzbar ist, ist ein Steuer vergleich nur 
sinnvoll, wenn Zugmaschinen und Anhänger als 
Einheit betrachtet werden Da aber Anhänger in 
Österreich — im Gegensatz zu allen anderen Län
dern — nicht besteuert werden, ergeben sich be
achtliche Steuer unter schiede Dafür einige Bei
spiele.. 

Die Zugleistung einer Zugmaschine beträgt 
durchschnittlich das Drei- bis Vierfache des Eigen
gewichtes der Maschine Das gesamte Bruttogewicht 
einer solchen Transporteinheit kann bis auf rund 
30 t steigen, übertrifft also die Leistungsfähigkeit 
wie auch die Straßenabnützung eines schweren 
Lastkraftwagen bei weitem Auch die Geschwindig
keit steht mit 70 km je Stunde hinter einem vergleich
baren Lastkraftwagen nicht zurück. Sieht man von 
diesen Mammuteinheiten ab und zieht für einen 
Vergleich den in Österreich am häufigsten vertre
tenen Anhänger mit einer Nutzlast von 3 t und 
einem Eigengewicht von 1 5 / sowie als Zugma
schine einen Steyr-Traktor 180 mit 1.900 kg Eigen
gewicht heran, dann ist die Jahressteuer dieser Ein
heit um .50% und 33°/o niedriger als für entspre
chende Omnibusse und Lastkraftwagen Auf Stra
ßen bis zu 10%iger Steigung reicht jedoch für diese 
Anhängelast auch der Steyr -Tr aktor 80 mit 
1 200 kg Eigengewicht; der Steuervorteil erhöht sich 
dann gegenüber den beiden Vergleichstarifen auf 
67% Für eine Sattelzugmaschine mit 4.700 kg Ei
gengewicht (Krupp S 70 E 3) und einen Auflieger 
von 4.800 kg Eigengewicht und 15 1 / Nutzlast 
(Blumhordt) zahlt man um 40% weniger Jahres
steuer als für einen entsprechenden Lastkraftwagen 
Dies sind beachtliche Unterschiede, die sich bei 
einer Kalkulation je Nutzlast noch erhöhen Aber 
auch ohne Berücksichtigung der Anhängelast ist 
die Zugmaschine infolge der niedrigen Steuersätze 
für gleiche Gewichte begünstigt. Die Ermäßigung 
der Jahressteuer betragt bis zu 50% 

ht der Personenkraftwagen ein Luxusgut? 

Die größten Belastungsunterschiede bestehen 
zwischen Individualfahrzeugen und allen anderen 
Kraftfahrzeugkategorien Nimmt man den für Per-
sonenkr af twagen und Kr af tr äder geltenden Hubr aum 
als generelle Bemessungsgrundlage, dann ergeben 
sichz. B. folgende Unterschiede Ein Lastkraftwagen 
mit 3.000 ccm Hubraum, 2 / Nutzlast und über 4 / 
Gesamtgewicht wird mit 360 S, ein Personenkraft
wagen mit gleichem Hubvolumen mit rund 2 t zu

lässigem Gesamtgewicht wird mit 2.400 S jährlich 
besteuert. Die Steuer auf Lastkraftwagen reicht von 
72 S bis 600 S, die für Personenkraftwagen von 
300 S bis 5 400 S. Der kleinste Personenkraftwagen 
mit rund 900 kg Gesamtlast ist mehr als viermal 
so hoch besteuert wie ein Lieferwagen (0 5 / Nutz
last) mit rund 1 5 / Gesamtgewicht. 

Diese Unterschiede wären nur gerechtfertigt, 
wenn man den Personenkraftwagen als Gut ansieht, 
das nur gehobene Bedürfnisse, ja reinen Luxus be
friedigt.. Dies ist aber keineswegs der Fall Meist 
ist auch der Personenkraftwagen Produktionsmittel, 
das betrieblichen und sonstigen beruflichen Zwek-
ken dient Er wird überdies von breiten Schichten 
der Bevölkerung erworben, deren finanzielle 
Leistungsfähigkeit sich vom Durchschnitt durchaus 
nicht sonderlich abhebt Er ermöglicht es, bahnferne 
Fr emdenver kehr sgebiete zu er schließen, auch die 
Siedlungsstruktur kann durch die fortschreitende 
Motorisierung aufgelockert, die Freizeit verlängert 
werden; richtig genützt, läßt der Besitz eines Per
sonenkraftwagen auch das Bedürfnis des Menschen 
nach physischer und psychischer Regenerierung 
schneller befriedigen Aus diesen Gründen kann 
der Personenkraftwagen nicht verallgemeinert als 
Luxus bezeichnet werden Aber selbst wo der Per-
sonenkr af twagen besonder er Ausstattung und 
Größe als Luxus angesehen werden könnte, ist die 
Berechtigung einer Luxussteuer strittig, weil dann 
auch alle anderen Güter des gehobenen Konsums in 
gleicher Weise mit Luxussteuern belegt werden 
müßten (Pelze, Schmuck usw.) 

Reform der Kraftfahrzeugsteuer 

Die Differenzierung der Kraftfahrzeugsteuer 
nach Fahrzeugkategorien läßt sich im wesentlichen 
historisch-soziologisch erklären Die Reihenfolge 
der Kategorien mit steigender Belastung: Zugma
schinen, Lastkraftwagen, Omnibusse und Personen
kraftwagen spiegelt die Vorstellung einer steigen
den Leistungsfähigkeit der Fahrzeughalter wider, 
die zudem mit einer betriebs- und volkswirtschaft
lich überholten steuerlichen Unterscheidung nach 
Kraftfahrzeugen zur Güterbeförderung einerseits 
und Personenbeförderung andererseits verbunden 
ist. Das Kraftfahrzeug ist aber infolge der techni
schen Entwicklung in allen Verwendungsbereichen 
ein unentbehrliches Verkehrsmittel geworden, das 
gleichwertig neben den anderen Verkehrsmitteln 
steht Das Kraftfahrzeug wird in erster Linie nach 
wirtschaftlichen Nutzenüberlegungen und den tech
nischen Erfordernissen gewählt Es gibt keine all-
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gemein gültigen Kriterien für einen Zusammenhang 
zwischen Fahrzeugart und finanzieller Leistungs
fähigkeit. Ist ein Sägewerk, das Sattelschlepper und 
Zugmaschinen benötigt, weniger leistungsfähig als 
ein gewerblicher Fuhrbetrieb mit Lastkraftwagen 
oder ein Reisebüro mit Kleinomnibussen oder ein 
Vertreter, der einen geräumigen Personenwagen 
braucht? Das Prinzip der Leistungsfähigkeit läßt 
sich daher für eine Gliederung der Kraftfahrzeug
steuer nach Fahrzeugkategorien wie nach Fahr
zeuggrößen nicht anwenden. 

Da auch die gegenwärtigen Steuerstufen inner
halb jeder Kategorie historisch oder zufällig sind 
und weder technisch noch wirtschaftlich begründet 
werden können, wäre eine generelle Überprüfung 
der Kraftfahrzeugsteuer dringend erforderlich. Für 
eine Reform müssen zwei Überlegungen maßgebend 
sein. Kraftfahrzeuge sind Produktionsmittel gewor
den, die allgemein nicht besteuert werden Auch an
dere Verkehrsmittel unterliegen keiner derartigen 
Steuer Der Grundsatz der Steuer gl ei chheit laßt da
her die Kraftfahrzeugsteuer als Sondersteuer für 
einen der Kraftfahrzeugwirtschaft dienenden Zweck 
ansehen. Zweitens sollte die Kraftfahrzeugsteuer 
nach straßenbaulichen und straßenbaupolitischen 
Erwägungen aufgebaut werden 

Die Mineralölsteuer 

Die Kraftfahrzeugsteuer ist eine Abgabe für 
den Besitz eines Kraftfahrzeuges, unabhängig von 
der Fahrleistung Im Gegensatz zu dieser Pauschal
steuer steht die Besteuerung der Fahrzeugnutzung 
Als Bemessungsgrundlage einer der ar tigen Ver -
brauchsbesteuerung können alle die Nutzung des 
Fahrzeuges anzeigenden technischen Größen, wie 
Treibstoff, Schmieröl, Reifen, Fahrtkilometer usw, 
herangezogen werden Die Besteuerung des Mine
ralöles ist daher nur eine dieser Möglichkeiten und 
sie ist auch nur eine Untergruppe der Treibstoff
besteuerung, da es auch nichtflüssige Treibstoffe für 
Kraftfahrzeuge gibt.. Von den Mineralölprodukten 
für Kraftfahrzeuge werden in Österreich außerdem 
nur die Kraftstoffe zum Antrieb des Motors, nicht 
aber Motoröle (Schmieröle) besteuert Ebenfalls 
steuerfrei sind alle übrigen Treibstoffe, wodurch 
gegenwärtig rund 1.400 Kraftfahrzeuge keiner Ver
brauchsbesteuerung unterliegen 

Entwicklung der Mineralölbesteuerung 

Die Kraftfahrzeugsteuer auf Benzin und Die
selöl (Gasöl) wurde in Österreich gleichzeitig mit 
der Kraftfahrzeugsteuer durch Gesetz vom 28.. Jän

ner 1931 eingeführt. Der Besteuerung unterlagen 
diese Kraftstoffe aber nur, wenn sie zum Antrieb 
von Kraftfahrzeugen verwendet wurden; außerdem 
wurden von der Steuer alle ausschließlich im Wirt
schaftsbetrieb verwendeten Kraftfahrzeuge befreit, 
wodurch die Nutzung des Wagens zu einem ent
scheidenden Kriterium wurde An eine Zweckbin
dung der Steuer dachte man aber aus grundsätz
lichen fiskalpolitischen Überlegungen nicht Der 
Steuersatz betrug 13 Groschen je kg, wurde dann 
einige Monate später (3 Oktober 1931) im Zusam
menhang mit dem Budgetsanierungsgesetz auf 30 
Groschen je kg erhöht Zwischen Benzin und Die
selöl wurde nicht unterschieden (Übersicht 3). 

Nach dem Krieg wurde das deutsche Steuer
system teilweise übernommen und nach den beiden 
Produkten unterschieden. Das Mineralölsteuerge
setz 1949 (BGBl 140 vom 18 Mai 1949) legte das 
Spannenverhältnis der Steuersätze (je kg) für Die
selöl und Benzin mit 1 : 2 6 fest In den erläutern
den Bemerkungen heißt die Begründung: „ . . um 
anregend auf den Bau von Dieselfahrzeugen sowie 
Dieselstandmotoren zu wirken und damit den Ab
satz von inländischem Gasöl zu sichern." In 
Deutschland waren seinerzeit devisenpolitische Er
wägungen maßgebend, da man auf Importe ange
wiesen war und mit der sparsamen Arbeitsweise des 
Dieselmotor s den Miner alölver br auch senken 
konnte. 

Die im Motivenbericht angeführte Begründung 
war eigentlich schon im Zeitpunkt, als das Gesetz 
in Kraft trat, durch die technische Entwicklung 
überholt.. Es ist richtig, daß der Dieselmotor vor 
dem Krieg 1) nur langsam und mit Hilfe steuerlicher 
Begünstigung vordringen konnte. Aber schon in den 
Dreißigerjahren hatte er sich technisch, dank sei
ner größeren Wirtschaftlichkeit 2) auch im Fahr
zeugbau (vor allem im Straßen- und Schiffsverkehr) 
durchgesetzt. Die Ersparnis an Betriebskosten gegen 
den Vergasermotor, insbesondere bei schweren Ein-

*) Der erste Pahrzeug-Dieselmotor wurde 1924 auf der 
Berliner Automobilaustellung gezeigt (Benz); 1926 bauten 
Daimler-Benz und MAN bereits serienmäßig Diesel-Lastkraft
wagen 

s ) Der Kraftstoffverbrauch je PS-Stunde liegt bei 185 
bis 220 Gramm gegen 300 bis 500 Gramm beim Vergaser
motor Die Wärmeenergie wird zu 35°/o in Arbeit umgesetzt, 
gegen 25°/o bis 2 8 % beim Vergasermotor Die kilometrische 
Lebensdauer ist fast doppelt so hoch Außerdem ist Diesel 
nicht feuergefährlich und seine Auspuffgase sind im Gegen
satz zum Vergasermotor nicht giftig (kein Kohlendioxyd) 
Dies ist vor allem bei regem Verkehr im Fabriksgelände 
wichtig. 
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heilen, waren Anreiz genug, ihn auch ohne steuer
liche Begünst igung zu ve rwenden 

Die im Mineralölgesetz 1949 festgelegten 
Steuersätze von 26 Groschen je kg für Benzin u n d 
10 Groschen j e kg für Dieselöl wurden 1952 erhöht 
u n d be t ragen seit 1. Jänner 1961 51 Groschen und 
22 Groschen. 

Der s tändig wachsende Bedarf an Verkehrs-
fläche u n d der Mange l an Budgetmi t te ln für den 
S t raßenbau führten schon zwei Jahr e nach dem 
E r l a ß des Mineralölsteuergesetzes zu einem Z u 
schlag zur Mineralöls teuer (BGBl 88 vom 8 M ä r z 
1950) Er wurde in doppelter H ö h e der M i n e r a l 
ölsteuer, also 52 Groschen u n d 20 Groschen, ein
gehoben u n d ab 1 Apr i l 1952 auf das Vierfache 
der Steuer erhöht ; seit 1 Jänner 1961 be t räg t er 
204 Groschen für 1 kg Benzin u n d 88 Groschen für 
1 kg Dieselöl Die gesamten Abgaben je kg e rhöh
ten sich dadurch auf 110 Groschen für Dieselöl u n d 
255 Groschen für Benzin Das Belastungsverhäl tnis 
ver r inger te sich von 1 : 2 6 auf 1 : 2 3 u n d auf L i 
terbasis, infolge der verschiedenen spezifischen G e 
wicht von 1 : 2 3 auf 1 : 2. 

Der Zuschlag zur Mineralölsteuer w u r d e für 
den S t raßenbau gebunden Mit ihm verfolgte m a n 
aber auch verkehrspoli t ische Ziele. I n den er läu
te rnden Bemerkungen zur Regierungsvor lage über 
den Zuschlag heißt es, daß er „ .. zur Bedeckung 
des Invest i t ionsaufwandes im St raßenbau dienen 
soll Gleichzeitig sollen h iedurch die Konkurrenz
verhäl tnisse zwischen Schiene u n d S t raße zugunsten 
der Schiene eine Verbesserung er fahren " 

Übersicht 3 

Entwicklung der Mineralölsteuer sätze 
Bundes

gesetzblatt 
Wirksam ab Steuer Zuschlag Insgesamt 

Benzin Diesel Benzin Diesel Benzin Diesel 
S je 100 kg 

45/1931 
294/1931 
140/1949 
88/1950 

180/1951 
73/1952 

248/1960 

1. Mai 1931 . . . . 
1 Oktober 1931 

18 Juli 1949 . 
5 Mai 1950 . .. 
1 August 1951 

30. April 1952 , . 
1. Jänner 1961 

1950=100. . . 

33 
30 
26 
26 
46 
46 
51 

13 
30 
10 
10 
18 
18 
22 

52 
92 

184 
204 

13 
30 
26 
78 

138 
230 
255 

13 
30 
10 
30 
54 
90 

HO 

196 220 392 44 327 367 

Zweckb indung u n d fiskalische Beeinflussung der 
Wet tbewerbsverhä l tn isse sind die besonderen K e n n 
zeichen der österreichischen Verkehrsbes teuerung 
Durch die Bindung der Abgaben für den S t raßen
bau wird anerkannt , daß der Zuschlag zur M i n e r a l 
ölsteuer eine Sonderbelas tung der Kraf tverkehrs
wirtschaft bedeutet. Er ist keine Steuer, sondern ein 
Bei t rag Bei t räge sind aber Abgaben für eine zwar 

der Al lgemeinhei t d ienende Sache, von der jedoch 
die Beitragspflichtigen den unmit te lbaren Vortei l 
haben 1 ) Kehr t m a n den Satz um, d a n n we iden auch 
Steuern der Beitragspflichtigen zu Beiträgen, sofern 
die Steuere ingänge nur in ihrem Interesse ve rwen
det w e r d e n Dies trifft für die Mineralöls teuer wie 
auch für die Kraftfahrzeugsteuer zu, die mater ie l l 
längst Bei t räge sind; es wä re daher angebracht , 
ihnen auch formell den Steuercharakter zu nehmen 

Kostengerechte Differenzierung der Abgaben 
auf Benzin und Dieselöl 

D i e Zweckbindung für den S t raßenbau wirft 
wie j e d e Beitragsleistung die F r a g e nach der ge
rechten Las tenver te i lung auf. I m Gegensatz zur 
echten Steuer, die meist im Z u s a m m e n h a n g m i t der 
finanziellen Leistungsfähigkeit des Steuerpflichti
gen festgelegt wird, k a n n sich der Beitrag zum 
St raßenbau nur auf die Kosten des Baues u n d der 
E rha l t ung der S t raßen oder (und) dei Benützung 
der St raßen stützen Ist aber der Minera lö l ver
brauch ein geeigneter Verteilungsschlüssel u n d wird 
in diesem Z u s a m m e n h a n g berechtigt zwischen 
Dieselöl und Benzin unterschieden? 

Der Treibstof tverbrauch ist bloß mit Ein
schränkung ein geeigneter Maßs t ab für die Benüt
zung (nicht Abnützung) der S t r aße (Exakt wird 
sie nur von der Z a h l der Fahrtki lometer gemessen) 
Der Verb rauch wird auch von Faktoren beeinflußt, 
die mit der Nu tzung der St raße nichts zu tun haben ; 
so z B vom Straßenzus tand, der S t raßenführung, 
der Belagsart , der Verkehrsdichte (Stadt und Land ) , 
dem Geländecharakter (bergig oder eben), dem 
Brut togewicht u n d Alter des Fahrzeuges Z u m Teil 
kann der Fahrzeughal ter diese Einflüsse ausschalten 
oder in ihrer Bedeutung ve rminde rn ( W a h l dei 
St raßen, sparsame Fahrweise) Z u m Teil s ind sie 
nur zeitbedingt, wie die St raßenqual i tä t , da sich mit 
fortschreitender S t raßenbautechnik die U n t e r 
schiede ver r ingern Tei lweise sind sie freilich nicht 
zu beeinflussen, wie die topographischen Verhä l t 
nisse Der g röß te Verbrauchsunterschied (spezifi
scher Verb rauch je 100 km) beruht auf dem ver
schiedenen Brut togewicht M a n k a n n hier im we
sentl ichen zwei Hauptgr Uppen unterscheiden: den 
Leichtverkehr , der fast ausschließlich Benzinfahr
zeuge benützt, u n d den Schwerverkehr , für den das 
Dieselfahrzeug repräsenta t iv ist D i e Überschnei
dungen, wie sie durch Diesel -Personenkraf t fahr-

Ekeberg-Boeüer, „Grundriß der Finanzwirtschaft", 
1 9 3 9 
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zeuge und Diesel-Liefeifahrzeuge und Benzin-Last
kraftwagen entstehen, sind relativ gering und kön
nen vernachlässigt werden Sieht man zunächst von 
dem Einfluß des Bruttogewichtes, der Geschwindig
keit usw auf die Straßenkosten ab, dann müßte 
man versuchen, den unterschiedlichen spezifischen 
Verbrauch an Treibstoff steuerlich zu egalisieren 
Im Prinzip sollte die Mineralölabgabe je Entfer-
nungseinheit für jedes Fahrzeug gleich groß sein 
Die individuelle Steuerleistung würde somit zu
nächst nur von der Zahl der Fahrtkilometer, also 
der Benützung der Straße abhängen, und nicht vom 
spezifischen Verbrauch je 100 km.. Innerhalb der 
Mineralölabgabe ist eine derartige Egalisierung al
lerdings nur zwischen Benzin- und Dieselfahrzeu
gen möglich, da nur hier die Steuer differenziert 
weiden kann Ist mit Hilfe der Steueidifferenzie-
rung eine spezifisch (je 100 km) gleich hohe Ab
gabebelastung erreicht, dann können die Steuer
sätze (der Mineralöl- oder Kraftfahrzeugsteuei) im 
Ausmaß dei unterschiedlichen Kostenverursachung 
(verschieden hohe Abnützung der Straße) koriigieit 
weiden 

Übersicht 4 

Durchschnitllithci 7reib'stoß"verbrauch je 100km 
der vierspurigen Benzinfahrzeuge auf Grund der 

Bestands struktur 1959 
Bestand Anteil Norm- Mit Be- Durchschnittlicher 
in l 000 % ver- stand- Norm- Last

brauch1) anteil verbrauch1) 
/ gewogen I 

Ptrimtenkrajta'ageti 
Hubraum, ccm 

bis 1 000 89 0 27 6 1 165 durch 
1 001—1 500 20E3 61 7 5 45B schnitt-
1 501—2 000 22 3 7 10 3 72 lich um 
2 001—2 500 14 5 4 12 0 48 32% über 
2 501 und mehr 3 2 1 15 0 15 Normver-" 

brauch 

337"3 100 - 758 7"6 9-9 

durch
Lastkraftwagen schnitt

Nutzlast in kg lich um 
bis 1 000 25 7 76 10 0 760 32% über 

1 001—3 500 7 4 22 14 0 308 Normver
0 5 2 20 0 40 brauch 

33-6 100 — 1 108 l l ' l 14'7 

durch
schnitt
lich um 

Zusammen 32% über 
Personenkraftwagen 337 3 91 7 6 692 Normver

33 6 9 l l ' l 100 brauch 

370'9 100 — 792 7'9 10-4 

') Normverbrauch und Lastverbrai ich auf Grund technischer Angabt :n für rund 
50 Fahrzeugtypen; ßMO-Plan AliftUcr Gutachten Prospekte und eigene Erhebungen. 

Unter der eisten Annahme sind die Wege
kosten vom Gewicht der rollenden Verkehrslast un
abhängig Die gesuchte egalisier ende Abgabenspanne 
zwischen Dieselöl und Benzin muß einen maxima

len Weit ergeben, da sich eine Berücksichtigung 
der gewichtsbedingten Straßenkosten nur zuungun
sten der schweren Dieselfahrzeuge auswirken kann 
und daher die Abgabenspanne vermindern muß 
Jede über die Maximalspanne hinausgehende Dif
ferenzierung würde den Schwerverkehr begünsti
gen Inwieweit ist nun das bestehende Steuer Ver
hältnis Dieselöl : Benzin von der gesuchten Maxi
malspanne entfernt? 

Das gegenwärtige Abgabenverhältnis zwischen 
Dieselöl und Benzin beträgt 1 : 2 3 je kg und 1 : 2 
je Liter 1) Zwei vergleichbare Kraftfahrzeuge sind 
dann je Entfernungseinheit (z. B. 100 Äm) in glei
chem Maß mit Steuern belastet, wenn der spezifi
sche Treibstoffverbrauch des DieseLfahrzeuges 2 3-
mal so hoch ist (bzw doppelt so hoch in Litern ge
messen) wie für das Kraftfahrzeug mit Vergaser
motor. Da die Berechnung nicht für alle Wagen
arten und Wagenklassen durchgeführt werden 
kann, muß man sich mit einem repräsentativen 
Durchschnittsverbrauch in jeder Gruppe begnügen 
Als Verbrauch wurden die technischen Angaben 
der Erzeugerfiimen (£mo-Plan und Prospekte) und 
der Fahrzeughalter {Alsfelder Gutachten) verwer
tet, als Durchschnitt kommt nur ein gewogenes Mit
tel 2) in Betracht, das auf Grund der Gliederung des 
österreichischen Kraftfahrzeugbestandes nach Fahr-
zeugtypen und -marken errechnet werden kann 

Die gewogenen Mittel des Treibstoffverbiau-
ches in Österreich betragen nach diesen Berech
nungen bei der gegenwärtigen Kraftfahrzeug-Be-
standsstruktui für Benzinfahrzeuge 7 9 Liter Norm
verbrauch 3) und 10 4 Liter Lastverbrauch (ohneAn
hänger) je 100 km Bei gleicher Abgabenleistung 
müßte auf Grund der gegenwärtigen Literspanne 
von 1 : 2 der Durchschnitt für die Dieselgruppe das 
Zweifache dieser Mengen, d. s 15 8 Liter und 
20 8 Liter betragen Nach den Berechnungen dieser 
Studie beträgt er in Österreich 13 8 Liter für den 
Normverbrauch und 20 2 Liter für den Lastver-

*) Das spezifische Gewicht von Benzin beträgt 750, das 
von Dieselöl 855 

2 ) Das gewogene Mittel berücksichtigt {im Gegensatz 
zum arithmetischen) die Zahl der Fahrzeuge in jeder Ver
brauchergruppe. Schematisches Beispie!: 50 Kraftfahrzeuge 
mit je 10/ Verbrauch und 5 Kraftfahrzeuge mit je 14 Z Ver-

(50 X 10) + (5 X 14) 
brauch; das gewogene Mittel beträgt = 

55 
10 + 14 

= 10 4 /. das arithmetische Mittel = 12 l 
2 

3 ) Verbrauch auf Grund besonderer international gere
gelter Testbedingungen; Lastverbrauch gilt für beladenen Zu
stand unter durchschnittlichen Betriebsbedingungen 



12 1 9 6 

Übersicht 5 

Bestand Anteil Verbrauch") Wiegung2) 
Stück % Norm Last 

/ 
Zug Norm Last Zug 

Lastkraftwagen bis 1 000 i g Nutzlast. 440 440 1 9 13 — 9 13 — 
Lastkraftwagen 1 001—3 500 k g Nutzlast 14 027 

u Spezialfahrzeuge. . . . . 2.431 16 458 37 11 16 21 407 592 777 
Lastkraftwagen 3.501—4.000 k g Nutzlast 9.183 

u Spezialfahrzeuge . . . . 2.431 11614 26 15 22 27 390 572 702 
Lastkraftwagen 4 001—4 999 h g Nutzlast 5.635 5.635 13 15 22 27 195 286 351 
Lastkraftwagen 5 000—5 999 k g Nutzlast 3 924 

356 4.280 10 15 23 27 150 230 270 
Lastkraftwagen 6 000—6 999 k g Nutzlast 1725 

u Omnibusse. . . . . 4.000 5.725 11 17 25 30 187 275 330 
Lastkraftwagen 7.000 kg Nutzlast und mehr 790 790 2 20 28 36 40 56 72 

_ - _ 1 378 2 024 2 502 

Durchschnittlicher Verbrauch / 13 8 20 2 25 
] ) Verbtauch auf Grund technischer Angaben des Ahfilder Gutachtens. £JlfO--Planes sowie Prospekte und eigene Erhebungen. •— ! ) Wiegung mit Bestandanteilen 

b iauch ohne Anhänge r und 22 Liter mit A n h ä n 
ger 1 ) (Übersicht 4 u n d 5). 

Das Verbrauchsverhäl tn is entspricht nahezu 
der Abgabenspanne zwischen Benzin u n d Dieselöl, 
so d a ß die doppelt so hohe Minera lö labgabe für 
Benzin im großen u n d ganzen keine Bevorzugung 
der Dieselfahr zeuge 2 ) bedeutet , sofern m a n nur die 
Benützung der F a h r b a h n (und nicht deren A b n ü t 
zung) als Belas tungski i ter ium gel ten läßt. 

Al le rd ings darf die Streuung des spezifischen 
Verbrauches um das gewogene Mit te l nicht zu groß 
sein, d a sich mit zunehmender Abweichung vom 
Mit te l die steuerl ichen Belastungsverhäl tnisse wie 
der ä n d e r n I n der zugrunde l iegenden Verbrauchs
struktur (Bestand 1959) liegen bei den Dieselfahr-
zeugen rund 6 0 % in einem Schwankungsbereich 
bis zu + 10'% (um das Mittel) u n d rd. 8 5 % in einem 
Bereich von ± 2 0 % Bei den Benzinfahrzeugen (Per
sonenkraf twagen, einschließlich der Lieferwagen bis 
1 000 kg Nutzlast) be t räg t die St reuung in den glei
chen Bereichen 6 3 % u n d 8 7 % Obwohl die M a s 
sierung um das Mit te l in beiden G r u p p e n ziemlich 
hoch ist, bleiben doch beträcht l iche Verbrauchs
unterschiede E i n Fahrzeug mit einem 2 0 % höheren 
Durchschni t t sverbrauch h a t bereits einen u m .50% 
höheren Verbrauch (und dami t Steuerleistung) als 
das um 2 0 % unter dem Durchschni t t l iegende; im 

*) Berechnet für eine Biutto-Tonnen-Kilometerleistung 
von 29% jener der Zugfahrzeuge; bei Benzinfahrzeugen sind 
Anhänger praktisch bedeutungslos 

2 ) Dies gilt jedoch nicht für alle jene Fahrzeugtypen, 
die in beiden Antriebsarten im Verkehr stehen Unter der An
nahme gleicher Verbrauchsmengen ist dann das Benzinfahr
zeug doppelt so hoch mit Mineralölabgaben belastet wie das 
Dieselfahrzeug. Dies trifft in Österreich für rund 1.000 Ben
zin-Lastkraftwagen über 11 Nutzlast, 5.000 Spezial-Kraft-
fahrzeuge, 1 300 Zugmaschinen und 100 Omnibusse zu Rund 
9 000 Diesel-Personenkraftwagen sind unterbesteuert. 

konkre ten Fal l 24 l u n d 16 l Dieselöl oder 12 / und 
8 l Benzin D e m Fahrzeug mit 16 l Dieselverbrauch 
s tehen ferner Benzinfahrzeuge mi t gleich hoher 
Verbrauchsmenge gegenüber, wodurch sich für 
diese eine doppelt so hohe Besteuerung ergibt Das 
Verhä l tn i s zwischen un te rem u n d oberem Grenz
verbrauch be t räg t in der Benzingruppe (ohne 
schwere Las twagen) 1 : 3 5 und in der Dieselgruppe 
(ohne Räumgerä t e u s w ) 1 : 2 8 , wobei d ie obere 
Verbrauchsgrenze in der Benzingruppe (18 l) um 
5 0 % über der un te ren Verbrauchsgrenze (12 /) der 
Diese lgruppe liegt; das heißt, die Mineralöls teuer
leistung dieses Benzinfahrzeuges ist dre imal so hoch. 
Die Abgabendifferenzierung zwischen Dieselöl und 
Benzin ha t daher nur eine beschränkt egalisierende 
W i r k u n g im Sinne einer gleichen Minera lö labga-
benleistung je Fahrtki lometer Es bleiben d i e Un
terschiede innerha lb der G r u p p e n und die beson
ders d iskr iminierenden Überschneidungen zwischen 
den G r u p p e n D i e mit dem spezifischen Mehrver 
brauch ve rbundene höhere Abgabenle is tung kor
respondier t im a l lgemeinen mit zunehmendem Fahr 
zeuggesamtgewicht , so d a ß ein Te i l der Mehr le i 
s tung auf die höhere W e g e a b n u t z u n g anrechenbar 
ist Für den verb le ibenden Rest könnte z. B über 
die Kraftfahrzeugsteuer ein Ausgleich erfolgen 

D i e Beförderungsteuer 

D i e Beförderungsteuer ist e ine Abgabe auf die 
Transpor t le is tung. Historisch geht sie auf d i e ka
mer alistische Akzisenpoli t ik des 17. J ah rhunde r t s 
zurück 3 ) , die eine mitunter sehr hohe Reisesteuer 
kannte Spä te rh in bis E n d e des zweiten Wel tk r i e 
ges bes tand in den meisten europäischen Lände rn 

3 ) Vergl G. Schmölders, „Die Beförderungsteuer im 
Steuersystem", in Finanzarchiv Band 15, 1954/55, Seite 299 ff 

Durchschnittlicher 1 reib stoff verbrauch je 100 km 
von Dieselfahrzeugen auf Grund der Bestands struktur 1959 
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ein sehr enger Z u s a m m e n h a n g zwischen der Be
steuerung der T r a n s p o r t e u n d dem Finanzbedarf 
des Staates für Kriegs- u n d Rüstungszwecke. Dieser 
ursprüngl ich rein fiskalische Chai akter der Beför
derungsteuer w u r d e in den Dreißiger fahren, vor 
a l lem aber nach dem zweiten Wel tk r i eg auch mit 
verkehrspol i t ischen Zielsetzungen vermengt. Meist 
wol l te m a n dadu rch den W e t t b e w e r b zugunsten der 
Bahnen u n d der Schiffahrt beeinflussen 

Die Bemessungsgrundlage war früher durch
wegs das Transpor ten tge l t Die Beföi derungsteuer 
k a n n daher als Gliedsteuei der Umsatzs teuer 1 ) an
gesehen werden In den letzten Jahren werden je
doch auch technische Größen, wie z B die N u t z 
las t tonnen der eingesetzten St raßenfahrzeuge ver
wende t Sie sind al lerdings nur ein Ersatz für finan
ziell schwer ei faßbar e Tr anspor t leistungen, wie 
z B im Werkve rkeh r 

Ein einheitl iches, al le T ranspo r tvo rgänge er
fassendes Beförderungsteuergesetz wurde in Öster
reich erst nach dem zweiten Wel tk r i eg geschaffen. 
In der Zwischenkriegszeit wurden die T ranspor t e 
zum Tei l durch die Warenumsatzs teuer (§ 9, 1 
Punk t 11 der W U S T 1923) besteuert, zum Tei l 
durch spezielle Steuern 2 ) , wie die E i senbahnve i -
kehrsteuer (1924), die Fahrkai tens teuer für die 
Grazer Kle inbahn u n d die Kraf twagenverkehr -
steuer, die im Z u s a m m e n h a n g mit dem Budget
sanierungsgesetz vom 3. Oktober 1931 erlassen 
wurde.. Schiffahrt, Luftverkehr , Werkverkehr und 
der Ortsverkehr wurden nicht mit Transpor t s teuern 
belastet N a c h dem Krieg galt zunächst das deutsche 
BefÖrderungsteuergesetz (1926 in der Fassung 1936), 
später w u r d e es durch das noch heute gül t ige Be
förderungsteuergesetz 1949 in der Fassung von 
1953 (Nr. 22) ersetzt (Übersicht 6) 

Im gel tenden Beförderungsteuergesetz sind die 
verkehrspoli t ischen Ziele besonders stark ausge
p räg t Gleiche Leis tungen werden unterschiedlich 
besteuert Von allen T ranspo r t en erfaßt das Gesetz 
nur j ene mit Schienenbahnen, Kraf t fahrzeugen, 
Pf er defuhr wer k und Sei lbahnen, soweit sie ent
geltlich sind oder gewerbl ichen Zwecken dienen 
Schiffahrt u n d Luf t fahr t bleiben ausgenommen. Der 
Gesetzgeber differenziert nach Verkehrsmit te l und 
Verkehrsar t Die vom Tr anspor tentgelt e ingeho
benen Steuersätze schwanken zwischen 2°/o für 
S t r aßenbahnen u n d 8°/o für Personen- u n d Gepäck-

Überncht 6 

Entwicklung der Beförderungsteuer salze 
Verkehrsart 

x) G Schmölders, „Allgemeine Steuer leine", Wien-Stutt
gart 1952, S 112 

2) Siehe \V Neidl, „Die öffentlichen Abgaben in Öster
reich", "Wien 1931 

BGB) 

Pe rsonen verkeh r 
Eisenbahnen . . 
Kraftfahrzeuge. 
Ortslinien verkehr 

(KOM und Taxi) . . 
Straßenbahnen und Obusse 
Grenzüberschrei tender 

Kraftfahrzeugverkehr 
(g je Person und km) 

Güterverkehr 
Eisenbahnen 
Kra ftfahrzeuge 

Gewerblicher Verkehr 
Werkverkehr (S je Nutzlast-
tonne im Jahr) 

I.Juli 
1949 
123/49 

2 g 

31. Juli 
1951 
195/51 

2 g 

5 

6 

1 Mai 
1952 
64/52 

1 Jänner 
1961 

2 g 

Zugfahrzeug . 52 S 208 S 208 S 208 S 
Anhänger 26 S 104 S 104 S 104 S 
Grenzüberschreitender 

Verkehr (g je /und km). 4 g 20 g>) 40 g=) 40 g ! ) 
Fernverkehr (für jede Fahrt 

nur Nutzlast tonne) 
65—130 km — 35 35 

131—300 km — — 35 45 
über 300 km — — 35 55 

') Seit 10. März 1951, BGBl 51/1951 — s ) Seit 2 Mai 1952. BGBl 77/1952, ab 1 Sep
tember 1958. BGBl 172/1958 gelten 40 g für die ersten 90 km und von der weiteren Fahr
strecke 5 g je tjkii. 

veikehr mi t Kraf t fahrzeugen; der Kraf t fahrzeug-
güterverkehi unter l iegt dem al lgemeinen Steuer
satz von 6°/o Der gesamte Schienenverkehr w i rd 
mit 5°/o, der Orts l inienverkehr mit Kraf t fahrzeu
gen sowie der Mie twagen- u n d Taxiverkehr mit 3 % 
besteuert Der Werkve rkehr mit Kraf t fahrzeugen 
— jedoch nicht mit anderen Verkehrsmi t te ln — 
und A n h ä n g e i n wi rd durch eine Pauschalsteuer er 
faßt Sie be t räg t jährl ich gegenwär t ig für Z u g 
fahrzeuge 208 S, für Anhänge r 104 S „von jeder 
T o n n e Nutz las t der dem Werkverkehr d ienenden" 
(§ 6, Abs 2 aus 22/1953) Fahrzeuge D i e Steuer 
hängt , weil Pauschals teuer , nicht von der T r a n s 
port leis tung ab Auch die 1952 eingeführte Fe in -
verkehrsteuei für Gü te r t r anspo t t e mit Kraf t fahr
zeugen in einer Ent fe rnung von mehr als 6.5 km 
steht mit der Ti anspor t leistung nur in losem Z u 
sammenhang. Bis E n d e 1960 muß ten 35 S „für jede 
T o n n e Nutz las t u n d für jede Fah r t des ve rwende
ten Kraftfahizeuges (Anhänger ) " , (§ 6, Abs. 3 aus 
22/1953) gezahlt werden, wobei unter Nutz las t die 
verfügbare Nutzlast , aber nicht die tatsächliche 
Lademenge vers tanden wird. Seit 1 Jänner 1961 
ist die Fernverkehrs teuer nach drei Z o n e n gestaf
felt: 6.5 bis 130 km 35 S; 1.31 bis 300 km 45 S; über 
300 km 55 S. 

Die unterschiedl iche Belastung der Verkehrs 
träger mit Beföi derungsteuer mögen zwei Beispiele 
demonst r ieren: Ein 6- t -Lastkraftwagen befördert 
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W a r e n in einen 100 km entfernten Or t Er ist in 
H i n - u n d Rückfahr t jeweils zu 4 £ ausgelastet A n 
Fernverkehrs teuer muß er (1, Zone , zwei Fahr t en , 
6 t Nutzlast) 420 S entr ichten Die gleiche Leis tung 
im Bahnveikehr w ü r d e im Fal le einer Tarifrerung 
nach Klasse D 5 nur mit r u n d 44 S besteuert w e i 
den Die Beförderung eines Gutes über 400 km mi t 
Rückfracht erforder t im Straßenverkehr Steuerlei-
s tungen von 660 S, im Bahnve ikehr ( A n n a h m e 
Klasse A 5) aber nur 194 S A u ß e r d e m ist für den 
Las tkraf twagen, sofern es sich um einen W e r k v e r 
kehr handel t , noch das jährl iche Steuer pauschale 
von 1 248 S (6-t-Wagen) zu zahlen 

I n Österreich schließen sich Befördeiungsteuei 
u n d Umsatzsteuer grundsätzl ich aus Dami t wol l te 
wohl der Gesetzgeber den gle ichgear te ten Besteue
rungscharakter dokument ieren (In An lehnung an 
die Umsatzsteuer ist auch der jenige steuerpflichtig, 
der die steuerpflichtige Beförderung aus führ t ) 
Zwischen Beförderungsteuer u n d Umsatzsteuer be
steht aber ein wesentlicher Unterschied. Die U m 
satzsteuer strebt eine möglichst wet tbewerbsneut ia le 
Besteuerung an, die Beförderungsteuer h ingegen 
verfolgt wirtschafts- u n d verkehrspoli t ische Zie le 
und weist infolgedessen sehr differenzierte Ta r i f e 
auf Sie kann daher nur mit erheblichen Einschrän
kungen als Ersatz für die Umsatzsteuer angesehen 
werden 

Die Beeinflussung des Wet tbewerbes durch die 
Beförderungsteuer trifft in erster Linie den St ra
ßenverkehr D a d u r c h sollen die „ungleichen Star t -
bed ingungen" im W e t t b e w e r b der einzelnen Ver 
kehrsmittel nivell ier t we rden Unter diesem nicht 
exakt e r faßbaren Begriff versteht die Verkehrs -
polit ik im al lgemeinen die anteil ige Wegekos ten
deckung durch das betreffende Verkehrsmit te l Das 
w ü r d e bedeuten, d a ß die im Vergleich zu ande ren 
Verkehrsmit te ln höhere Besteuerung des S t raßen
verkehrs als Beitragsleis tung zu den Straßenkosten 
angesehen wird. Ist aber die Beförderungsteuer für 
eine derar t ige Belas tungsver te i lung geeignet? Das 
Entgel t für eine Beförderungsleis tung ist kein M a ß 
für S t raßennutzung und -abnutzung. Es entgil t 
bestenfalls den Nutzen der S t raße für den Steuer
pflichtigen Dieser subjektive Nutzen häng t jedoch 
nicht mit dei S t raßenkos tenverursachung zusam
men, außerdem müß te diese Bemessungsgrundlage, 
konsequent angewendet , für den gesamten St ra
ßenverkehr gelten. Dies ist aber praktisch nicht 
möglich, da für wei te Te i le des St raßenverkehrs 
dieser Nutzen nicht festgestellt werden kann Auch 
die unterschiedl iche Besteuerung von Personen-
und Güterverkehr steht in keinem Z u s a m m e n h a n g 

mit den Straßenkosten Ähnliches gilt für die Fern
verkehr Steuer 

Für eine Ver te i lung der Wegekos ten auf die 
Benutzer ist daher die Beförderungsteuer ungeeig
net. Sie ist abei auch als verkehrspolit isches Len
kungsmittel problematisch Die Diffeienzierung der 
Steuer zuungunsten der Kraf t fahrzeuge u n d zum 
Schutz der Schienenbahnen trifft näml ich auch den 
nichtkonkurr enzier enden Str aßenver kehr Dieser 
hilft, wirtschaftsschwache Gebiete zu erschließen 
Oft steht er nicht nur in keinem W e t t b e w e r b zu 
ande ren Verkehrsmit te ln , sondern leistet im Ge
genteil Zubr ingerd iens te Diese Verkehrs le is tungen 
werden aber entgegen den Absichten des Gesetz
gebers mit höheren Frachtkosten belastet D i e Be
steuerung des S t raßen-Fernverkehrs verzerr t des
sen Kosten u n d verh inder t die volkswirtschaftl ich 
rat ionells te Verkehrsbedienung Es gibt keine t rans
portwir tschaft l iche Begründung für eine differen
zierte Steuerbelastung nach Ent fe rnungszonen; für 
die Straßenkosten sind sie ohne Bedeutung u n d für 
eine regionale Lenkung des Verkehrsstromes fehlen 
Anha l t spunkte , welches Verkehrsmit te l in einer be
s t immten Ent fernungszone am rat ionel ls ten arbei
tet Die mit t lere Transpor twei te der Bahn l iegt zur 
Zei t bei 160 km, es läßt sich aber nicht beurteilen, 
ob es die „r icht ige" Transpor twe i te ist Dies schließt 
nicht aus, d a ß m a n als Ü b e r g a n g s m a ß n a h m e die 
BefÖr derungsteuer verkehrspoli t isch einsetzt; man 
könnte dazu abei ebenso eine a n d e r e F iska lmaß
n a h m e treffen Langfr is t ig ist jedoch die Beföide-
rungsteuer nicht als Regulator geeignet Sie ist, 
sobald man das Befördeiungsentgel t (oder einen 
Ersa tz hiefür) als Bemessungsgiundlage wähl t , eine 
Umsatzsteuer u n d es w ä r e angebracht , sie wieder 
auf diese Funkt ion zu beschränken u n d gegebenen
falls in die Umsatzsteuer einzubeziehen, wobei der 
Grundsa tz , gleiche Leis tungen mit gleichen Abga
ben zu belegen, gewahr t we iden müß te 

Zölle und sonstige Abgaben 

Die übrigen Abgaben haben im Veigleich zu 
den besprochenen nur eine untergeordnete Bedeu
tung Von den periodisch anfa l lenden Abgaben sind 
die Versicheiungsteuer für die Haftpflicht u n d die 
Gebühr für die technische Kraf t fahrzeugüberpiü-
fung anzuführen, zu den einmaligen Abgaben ge
hören die Zulassungsgebühren sowie Zölle Abgese
hen von den Zöl len belasten diese Abgaben den 
Kraftverkehr nur geringfügig u n d stehen auch 
außerha lb der Diskussion über die Fiskalbelastung 
des motoris ier ten Straßenverkehrs . Mit Zöl len sind 
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in Österreich zur Zeit nur die Importe von Kraft
fahrzeugen und Bestandteilen belegt, während im 
Gegensatz zu vielen anderen Ländern die Treib
stoff impoite nicht verzollt werden Die Zölle für die 
einzelnen Kraftfahrzeugkategorien sowie Bestand
teile sind sehr unterschiedlich Ihre Höhe wird teil
weise vom Schutzbedürfnis der inländischen Pro
duktion bestimmt, teils sind es reine Finanzzölle 
Verkehrspolitische Überlegungen spielten bisher bei 
der Zollfestsetzung keine Rolle Die Zollsätze 
schwanken zwischen 5% und 3 2 % des Einfuhr
wertes Da die Zolleinnahmen in Österreich nicht 
detailliert ausgewiesen werden, läßt sich die Ge
samtbelastung des Kraftfahrzeugverkehrs mit Zöl
len nicht exakt feststellen Auf Grund der Einfuhr
werte ergibt sich für 1959 eine Zolleinnahme von 
rd. 480 Mill S, von denen 441 Mill S auf Kraft
fahrzeuge aller Art (einschließlich Mopeds) und 39 
Mill S auf Fahrgestelle mit Motor, Karosserien 
sowie Teile und Zubehör entfallen Die durch
schnittliche Zollbelastung des gesamten Einfuhr
wertes frei Grenze (2 333 3 Mill. S) betrug 21%. 

Übersicht 7 

Einfuhrwert und Zolleinnahmen aus 
Kraftfahrzeugimporten 1959 

Importwert Zoll Zoll
belastung 

1 000 S % 
Fertige Kraftfahrzeuge 

1 Traktoren 152 376 30 663 20 
2 Lastkraftwagen 253 419 68 539 26 
3 Personenkraftwagen 1 595.143 325 905 20 
4 Omnibusse 43 203 8 853 21 
5 Spezi alfahrzeuge 11934 2.984 25 
6 Motorräder . . . . 17 366 4 004 23 
7 Mopeds 103 33 32 

1 — 7 2 073 544 440 980 21 
Kraftfahrze ug rei le 

8 Gestelle mit Motor 12 967 2 705 21 
9 Karosserien . . . . 16 883 3.666 22 

10 Zubehör und Icile für 
vierspurige Kraftfahrzeuge 225 518 31 062 12 
einspurige Kraftfahrzeuge . . . 4.347 1.322 30 

8—10 259 715 38 755 15 
1—10 2 333.259 479 735 21 

Fiskalbelastung des Kiaftfähraeugverkehis 
Die gesamte Abgabenleistung des Kiaftfahr-

zeugverkehrs erreichte (1959) 2 630 Mill S Darin 
sind enthalten: Mineralölsteuer, Zuschlag zur Mi
ner alölsteuer, Kraftfahr zeugsteuer, Bef ör derung
steuer, Zölle, Ausgleichsteuer, Versicherungsteuer 
auf die Haftpflicht sowie kleinere zweckgebundene 
Einnahmen aus Gebühren Weitaus am größten ist 
der Anteil der Mineralöl ab gaben (59%), ihnen fol
gen die Zölle einschließlich der Ausgleichsteuer 
(23%), die beim Import entrichtet werden müssen. 
Auf die statistisch ausgewiesene Beförderungsteuer 

Übersicht 8 

Abgaben des Kraftfahrzeugverkehrs im Jahre 1959 
Mill S Mill S Anteil 

% 
1 Mineralölsteuer1) 308 7 117 

1 Zuschlag zur Mineralölsteuer'} 1.234 4 46 9 
1 + 2 1543 1 58 6 

3. Kraftfahrzeugsteuer 143 4 5 5 
4 Beförderungsteuer 

a) Linienverkehr 27 9 11 
b) Gelegenheitsverkehr') 22 0 OS 
0 Werkverkehr — Pauschale3) 36 0 1 4 
d) Nahverkehr — Gewerbe*) 79 9 3 0 
e) Fernverkehr') 105 0 4 0 

a - e . . . 270 8 10 3 
5. Andere Einnahmen . . . 16 7 0 6 
6. Zölle 479 7 18 3 
7 Ausgleichsteuer . . 124 1 4 7 
8, Versicherungsteuer6) 

für Haftpflicht (7%) 52 2 2 0 

1—8. 2 630'D lOO'O 
Je Kraftfahrzeug ohne Anhänger und Mopeds (858 295 St) S 3.064 
Je Kraftfahrzeug mit Anhänger ohne Mopeds (912.029 St) S 2 884 
Je Kraftfahrzeug mit Anhänger u mit Mopeds (1.253.905 St) . . S 2,097 

Ohne Schienenbahnen. ortsfeste Motore und sonstigen Verbrauch mit einem Steuer
aufkommen von 48 Mill. S — a) Schätzung — s ) Schätzung auf Grund des Bestandes. — 
*) Schätzung; siehe Ubersicht 9 — 6 ) Unter der Annahme, daß die Beförderungsmenge 
3 Mill / betrug (d. s 3 8% jener des deutschen Fernverkehrs 1958: 78'3 Mill t), die 
von 15 ODO Nutzlasttonnen an 200 Arbeitstagen mit täglich einer Fahrt befördert wurden; 
15 000x35x200=105 Mill S. Siehe Übersicht 10 — ") Die Prämieneingänge für die 
Haftpflicht betrugen im Jahre 1959 745 Mill S plus 7% Steuer 

entfallen nur 6%, einschließlich der Fernverkehr
steuer schätzungsweise 10% Am wenigsten ins Ge
wicht fallen die Kraftfahrzeugsteuer (6%), die Ver
sicherungsteuer (2%) und die übrigen Gebühren 
(Übersicht 8) 

Eine Größenvorstellung über diese Steuerlei
stungen gewinnt man aus einem Vergleich mit an
deren Abgaben. Die gesamte Abgabenleistung des 
Kraftfahrzeugverkehrs (2 630 Mill S) erreichte 
9 4 % aller öffentlichen Abgaben (27 897 6 Mill S) 
Die Zolleinnahmen aus den Kraftfahrzeugimpor-
ten betrugen im Berichtsjahr 22 1% der gesamten 
Zolleingänge, obwohl der wertmäßige Anteil an der 
Gesamteinfuhr nur 8% ausmachte Die Mineralöl
abgaben sind an den Eingängen von Verbrauch
steuern zu 42%, die Beförderung- und Ausgleich
steuer an der Umsatzsteuer zu 5% beteiligt Inner -
halb der Verkehrswirtschaft ist dei Straßenverkehr 
praktisch der einzige Steuerträger, soferne man nur 
die Abgaben auf das Verkehrsmittel und seinen Be
trieb berücksichtigt. Die Leistungen der übrigen 
Verkehrsträger beschränken sich auf die Beförde-
rungsteuer (187 4 Mill S) und Mineralölabgaben 
(rd 19 Mill. S) dei Schienenbahnen sowie auf die 
geringen Mineralölabgaben der Schiffahrt und Luft
fahrt 1). 

3) Im internationalen Luftverkehr wird der Treibstoff 
steuerfrei an die Fluggesellschaften abgegeben; ebenso zahlt 
die Schiffahrt im internationalen Verkehr keine Abgaben 
(BGBl 2 von i960). 
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Einnahmen laut Rechnungsabschluß1) 
davon 

Schienen- und Seilbahnen') 
Eisenbahnen 
Straßenbahnen 
Hü u ptsc! Ibalinen 
Kl ein Seilbahnen 

Straßenverkehr 

Pose») 
Krafnvagendienst ÖBB1) 
Stadt Oberlcitungsbusse1) 
Stadt Kraftomnibusse') 
Privater Linienverkehr') 
Privater Gelegenheitsverkehr1) 
W/erkverkehr-Fau schal6) 
Gewerblicher Nahverkehr') 

als Restpost zu Einnahmen 

Fernverkehr5) 

458 2 

168 9 
12 2 
4 8 
1 5 

12 0 
6 2 
1 2 
1 5 
7 0 

22 0 
36 0 

79 9 165 8 

105 0 

') Rechnungsabschluß 1959 Kap 17/5/7 — s ) Q: Amtliche Eisenbahnstatisük — 
ä ) Geschäftsbericht 1959 der Post und Telegraphcnverwaltung S 128 — 4 ) Geschäfts
bericht 1959 der ÖBB, Schaubild 37 und amtliche Eisenbahnstatistik — s ) Schätzung (Siehe 
Übersicht 10) 

D i e Belastung einzelner Fahl zeugtypen 

Neben der absoluten Abgabenhöhe sind vor 
allem interessant: die relative Fiskalbelastung des 
Kraftfahr zeug Verkehrs und die Verteilung der Ab
gabenleistungen auf die einzelnen Kraftfahrzeug-
kategorien Die relative Belastung kann nur für 
einzelne Fahrzeugtypen berechnet werden, da sich 
der Kostenaufwand für den gesamten Kraftfahr
zeugverkehr auch nicht annähernd schätzen läßt 
Wählt man jedoch Kraftfahrzeuge, die für die 
österreichische Fahrzeugstruktur repräsentativ sind, 
dann sind die hiefüi berechneten Belastungszahlen 
auch global aufschlußreich Auf Grund der Be
standsstruktur 1959 wurden für den Individualver
kehr mit Personenkraftwagen folgende Fahrzeuge 
ausgewählt: Steyr Fiat 600, Volkswagen, Opel Re
kord, Mercedes 190, Opel Kapitän und Ford Mer-
cury. Für den Lastkraftwagenpaik erschienen die 
Fahrzeuge Steyr 480 und 580 sowie Graf & Stift 
(8 t) repräsentativ 

Als Betriebsmittelaufwand mußte ein Mini
malaufwand zugrunde gelegt weiden, da die Ein
beziehung weiterer Aufwandposten zu einer Ermes
sensfrage wird und sich außerdem die Fehler be
trächtlich erhöhen Diese Beschränkung wirkt sich 
vor allem bei den gewerblich verwendeten Fahi-
zeugen aus, deren Aufwand schon allein durch den 
Fahrerlohn und die Garagierung stark steigt. Aus 
Vergleichsgründen wurde einheitlich eine jährliche 
Fahrleistung von 20 000 km und eine Abschrei
bungsdauer von 7 Jahren angenommen, während 

die übrigen Daten spezifische Aufwendungen sind. 
Die Abgaben wurden in zwei Gruppen geteilt, in 
Kr af tf ahr zeugsteuer, Miner alölabgaben einer seits 
und in Beförderungsteuer, Versicherungsteuer sowie 
Zölle und Ausgleichs abgaben andererseits 

Im Individualverkehr mit Personenkraftwagen 
ergaben sich zwischen den ausgewählten Fahrzeu
gen beachtliche Abgabenunterschiede Die Extrem
werte betragen bei der angenommenen Jahreslei
stung von 20.000 km 3 631 S für den Kleinwagen 
(20 PS) und 16.449 S für den Großwagen (280 PS) 
Das Verhältnis von 1 :4 5 sinkt auf 1 : 3'6, wenn 
man nui die laufenden Abgaben (also ohne Zoll) 
vergleicht Kraftfahrzeugsteuei und Zoll tragen am 
meisten zu dem großen Abgabenunterschied bei; 
er verringert sich jedoch auf ungefähr die Hälfte, 
wenn man den Kleinwagen mit einem Großwagen 
vergleicht, der noch unterhalb des Ki aftf ahr zeug
steuer knickes (bei 2 500 ccm) liegt und der durch
schnittlichen Preiskategorie dieser Klasse angehört. 
Das Abgabenverhältnis dieses Wagens (85 PS) zum 
Kleinwagen beträgt 1 : 2 3 bzw ohne Zoll 1 : 19 
Dieser Unterschied in der Abgabenhöhe ist voi 
allem im Zusammenhang mit den Wegekosten in
teressant 

Der Anteil der Abgaben am Gesamtaufwand 
(siehe Übersicht 11) ist ziemlich konstant. Er beträgt 
für alle Abgaben rund 28'%, der Anteil der laufen
den Abgaben allein sinkt mit zunehmender Falu-
zeuggröße von 2 5 % auf 2 1 % Dieses Ergebnis ist 
nicht überraschend, da entscheidende Abgabenposten 
annähernd linear mit den Aufwendungen steigen, 
wie die für Treibstoff, Versicheiung und Amorti
sation. Die sinkende Belastungsquote bei den lau
fenden Abgaben erklärt sich daraus, daß der in 
einem festen Prozent Verhältnis zur Amortisations
quote stehende Zoll wegfällt. Bezieht man noch 
weitere Aufwandposten wie z B für Reparaturen, 
Garagierung u. a ein, dann sinkt auch die globale 
Belastungsquote mit zunehmender Fahrzeuggröße, 
da diese Aufwendungen mit der Fahrzeuggröße 
rasch steigen Die durchschnittliche Belastung ist 
dann niedriger. Sie dürfte aber, sofern man nicht 
noch einen Fahrerlohn hinzurechnet, global kaum 
unter 17% und für die laufenden Abgaben allein 
nicht unter 12% sinken. Ob man diese Quote als 
hoch odei niedrig ansieht, hängt von den Kriterien 
ab Betrachtet man den Personenkraftwagen als 
Produktionsmittel (Beiufsfahrten) oder als dauer
haftes Konsumgut, wie Radio, Fernsehapparat usw . 
dann dürfte es nur wenig gleichrangige Güter mit 
ähnlich hohen jährlichen steuerlichen Belastungs
quoten geben Anders ist es, wenn man die Wege-

Aufgliederung der Beförderungsteuer einnahmen 
im Jahre 1959 

Ohne Mit 
Fern Verkehrsteuer 

Mill. S 
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Steuer-1) und Verkehrsleistung im Fernverkehr auf der Straße (über 6-5 km) bei einci Steuer von 35 S 
für jede Fahrt und Nutzlasttonne 

Angenommene 
Beförderungsmenge 

Menge in % der 
deutschen ÖBB 

Steuer leisrung bei einer Kapazitätsausnutzung der 
Fahrzeuge in Höhe von 

Differenz zwischen Steuer Leistung und Ein
nahmen 1959 aus Stempelmarken1) bei 

Jahresleistung 100% 90% 80% 70% 100% 70% 
19585) 1959') Ausnützung 

Mill / Mill S Mill. S 
1 1 3 2 4 35 39 42 46 207 196 
2 2 6 4 8 70 77 84 91 172 151 
3<) 38 7'2 105 111 126 137 137 105 
4 5 1 9 6 140 154 168 182 102 60 
5 6 4 12 0 175 193 210 228 67 14 
6 7 7 14 4 210 231 252 273 32 — 31 

') Die Fernverkehrsteuer wird im allgemeinen in Stempelmarken entrichtet und ist — im Gegensatz zur Kraftfahrzeugs teuer — in der Budgctpost in Stempelmarken zu ent
richtende Gebühren'' (Kap 17/5/la) enthalten Nur die von den Finanzämtern nachgeforderten Steuerbetiäge gehen in die Budgetpost Bcfbrdcrungsteuer" (Kap 17/5/la) ein Die 
Höhe der Fern veikcbrste Hereinnahmen ist daher unbekannt — a ) 78'3 Mill / — s ) 41'4 Mill /. — H) 242 2 Mill S in denen alle übrigen Einnahmen aus Stempel Pflichtigen Gebüh
ren enthalten sind Diese betrugen 1951 ein Jahr vor Einführung der Fernverkehrsteuer (l Mai 1952) 76 Mill S; nimmt man seitdem eine Steigerung um 80% (Tarifs teigerung 
und Wirtschaftsbelebung) auf 137 Mill S an, dann bleiben 105 Mill. S für die Fern verkehrsteuer, der eine Beförderuugsmenge von 3 Mill t entspricht Diese Menge wie auch die 
137 Mill. S, sind jedoch Minimalwerte und liegen an der Grenze des vertretbaren Wahrscheinlich liegen beide Werte höher und die tatsächlichen Einnahmen aus der Fernverkehr
steuer niedriger 

kosten als Kriterium ansieht, wie dies im nächsten 
Abschnitt erfolgt 

Die Belastung der Aufwendungen für Last
kraftwagen mit Abgaben werden von der Fern
verkehrsteuer so entscheidend beeinflußt, daß es 
zweckmäßig ist, die Belastung zunächst ohne Be-
fördeiungsteuer zu berechnen Unter den Lastkraft
wagen weichen die Abgaben etwas weniger stark 
voneinander ab als unter den Personenfahrzeugen 
Sie schwanken bei den angeführten Fahrzeugen 
unter den angegebenen Bedingungen (jährlich 
20 000 km, 7 Jahre Amortisation) zwischen 4 771 S 
(Steyr 480) und 7 530 S (Graf Sc Stift 8 t). Das dar
aus resultierende Verhältnis 1 : 1 6 gilt auch, wenn 
man nur die laufenden Kosten berücksichtigt Auch 
wenn die leichter en Lastkr af twagen einbezogen 
weiden, ändert sich dieses Verhältnis kaum, da der 
Treibstoffveibrauch nur wenig sinkt und die Kraft
fahr zeug Steuer keinen Einfluß hat Die Abgaben
leistung für Lieferwagen bis V5 t Nutzlast, worun
ter überwiegend Lastkiaftwagen mit Benzinmotoren 
fallen, entspricht nahezu dem 5-i-Lastkraftwagen. 
Nur schwere Lastkraftwagen mit Benzinantrieb 
sind weit stärker mit Steuern belastet. Sie können 
jedoch vernachlässigt weiden, da es sich um wenige 
Spezialfahrzeuge handelt 

Der Anteil der Abgaben am Gesamtaufwand 
schwankt zwischen 9% und 11%, ist also ziemlich 
konstant Die Belastungsquote impor tier ter Last
kraftwagen steigt duich den Zoll auf 20% und 
mehr und liegt nur wenig unter jener für Personen
kraftwagen 

Die Beförderungsteuer für den Fernver
kehr verschiebt jedoch die Belastungsverhältnisse 
grundlegend. Für ein 8-i-Fahrzeug steigen bei ent
sprechenden Fernfahrten die Abgaben von 7 .530 S 
(ohne Fernverkehrsteuer) auf 70 302 S (siehe hiezu 

die Angaben in der Ubersicht 11), die Belastungs
quote von 10% auf .50% Die Abgaben sind somit 
fast ebenso hoch wie alle sonstigen Aufwendungen. 
Vom Entgelt für die im Beispiel angenommene ge
werbliche Transportleistung entfallen .37% auf Ab
gaben; im Fernverkehr inneihalb der ersten Zone 
(bis 130 km) beträgt bei 200 steuerpflichtigen Fahr
ten und 15 000 km Fahrtleistung mit einem S-t-
Lastkraftwagen und voller Auslastung die Beföi -
derungsteuer 60 967 S und die Frachtgebühr (ohne 
Beförderungsteuer) 95 523 S Steuerliche Belastun
gen auf einen Produktions vor gang in dieser Höhe 
sind nur dann wirtschaftspolitisch gerechtfertigt, 
wenn sie prohibitiv wirken sollen; wird dies nicht 
erreicht, dann verfehlen derartige künstliche Ko
stenerhöhungen ihren Zweck Die Praxis der ver
gangenen Jahre zeigt, daß die Entwicklung des 
Fernverkehrs duich diese Steuer nicht entscheidend 
beeinflußt werden konnte Die Frachtsätze blieben 
meist trotz der hohen steuerlichen Belastung kon
kurrenzfähig, insbesondere auf größeren Entfer
nungen und für hochwertige Güter Die entschei
dende Ursache dürfte allerdings darin liegen, daß 
man eine für den Steuerpflichtigen sehr wohlwol
lende Erhebungsmethode wählte Vermutlich wird 
in vielen Fällen verabsäumt, die als Stempelmarke 
(auf einem nach dem Transportvorgang unverbind
lichen Begleitpapier) vorgeschriebene Fernverkehr-
Steuer zu entrichten Sie ist auch statistisch nicht ei-
sichtlich, weil sie in die Sammelpost „Eingänge aus 
Stempelmarken" eingeht 1) Die tatsächliche Be
lastung des Fernverkehrs mit Abgaben bleibt daher 

*) Die in der Pinanzstatisrik ausgewiesenen Eingänge 
aus der Beförderungsteuer enthalten daher nicht die Einnah
men aus der ebenfalls als Beförderungsteuer deklarierten 
Fernverkehrsabgabe Nur Steuernachforderungen gehen in die 
Beförderungsteuer ein 
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Wagenkategorie 
Verwendungszweck 

Personenkraftwagen 
Individual verkehr 

1 .astkrafrwa gen 
Werk-Nah- Werk-Nah- u 

verkehr Fernverkehr 
Gewerblicher 

Nah- u. 
Fernverkehr 

Wagenmarke Steyr Fiat 600 Volkswagen Opel-Rekord Mercedes 190 Opel Kapitän Ford Mercuty Steyr 480 5 / Steyr 580 6 / Graf & Stift 
Hubraum ccmjPS 633/20 1.192/34 1 477/50 1 897/80 2 493/85 6.276/280 5.322/95 5.322/95 8 276/145 

Abgaben 
1 Kraftfahrzeugs reuer . . 300 336 396 480 540 5 4O0 480 600 600 
2 Mineralölabgaben . . . . . 3.070 3 262 4 221 5 372 5 756 6 897 4 089 4 461 6 692 

1 und 2 3.370 3 598 4.617 5 852 6 296 12.297 4 569 5 061 7.292 
3 Beförderungsteuer — — — — _ 1.040 30 64S1) 62 772*) 
4 Versicherungsteuer3) . . 59 80 106 152 152 152 202 238 238 
5 Zoll plus Ausgleichsabgabc 

(1/7)') 202 764 1 079 1 746 1827 4.000 — — — 
3 bis 5 . 261 844 1 185 1 898 1979 4.152 1 242 30 886 63 010 
1 bis 5 . 3.631 4 442 5 802 7 750 8 275 16.449 5.811 35 947 70 302 

Aufwand für 
6. Treibstoff u Öl (o. Abgaben) 3 409 3 652 4 708 5.989 6.393 7 713 6 992 7.564 11.556 
7.. Bereifung6) 700 775 805 1033 1.033 1 830 6.645 6.645 8.180 
8 Service ohne Reparatur1) 500 550 800 1 000 1.000 1300 1 300 1 300 1 500 
9. Versicherung (Haftpflicht) . 845 1 145 1 510 2175 2175 2175 2 890 3 400 3 400 

10 Amortisation (7 Jahre) 4.214 5 229 7129 11 143 11414 25.143 19 357 22 171 45 314 
6 bis 10 . . 9.668 11.351 14.952 21.340 22.015 38.161 37.184 41.080 69.950 

Abgaben plus Aufwand 13 299 15 793 20 754 29 090 30.290 54 610 42 995 77 027 140.252 
Abgabe« 1 und 2 in % von Insgesamt 25 23 22 20 21 23 11 7 5 
.Abgabin 1 bis 5 in % von Insgesamt. 27 28 28 27 27 30 14 47 50 

') 1 248 S Pauschalsteuer und 140 Fernfahrten je 210 S Beförderungsteuer = 29 400 S — ! ) 5 000 km Nahverkehr in 100 Arbeitstagen zu je 5 Verrechnungsstunden und 5 I 
Auslastung ergibt 30 070 S Fracht + 1 805 S Beförderungsteuer.. Ferner 15 000 km Fernverkehr bis 130 km durch 200 steuerpflichtige Fahrten mit 8 / Auslastung ergibt 95 523 S 
Fracht + 56 000 S Beförderimgstcucr; das Beförderungsentgelt beträgt insgesamt 188 365 S, davon sind 33% Befördcrungsteuer und 4% andere Abgaben. — 3) 7% der Ver
sicherungsprämie — *) Auf 7 Jahre aufgeteilt — 6 ) 40 000 km Lebensdauer — ') Laut Kundendienstbüchern ohne Materialkosten, und Reparaturen 

meist hinter dem rechnerischen Wert zurück Um 
wieviel, kann allerdings nicht festgestellt werden 
(Übersicht 10). 

D i e Abgabenleistung einzelner Fahrzeugkategorien 

Wie sich die Abgaben auf die einzelnen Fahr-
zeuggruppen verteilen, läßt sich nur mit verschiede
nen Annahmen und Beschränkungen annähernd er
mitteln. Von den Abgaben können nur die Mineral
ölabgaben und die Kraftfahrzeugsteuer berücksich
tigt werden, da die Aufteilung der anderen Steuer
leistungen in dieser detaillierten Form nicht mög
lich ist Die Aufgliederung der Kraftfahrzeugsteuer 
ist mit Hilfe der Bestandsstatistik ziemlich genau 
möglich Die Mineralölabgaben mußten mittels An
nahmen über jährliche Fahrleistung, durchschnitt
liches Fahrzeuggewicht und spezifischen Treibstoff
verbrauch der einzelnen Fahrzeuge aufgeteilt wer
den. Grundlagen hiefür lieferten zum Teil eigene 
Erhebungen des Institutes, zum Teil andere Statisti
ken des In- und Auslandes sowie gewisse Kombina
tionen aus diesen Unterlagen Es wurde bewußt 
darauf verzichtet, mit Hilfe „plausibler Vertei
lungsschlüssel" von den globalen Steuereingängen 
aus Kraftfahrzeugs teuer und Mineralöl abgaben auf 
die Teilgrößen zurückzurechnen; eine Methode, die 
sehr naheliegend ist, der Willkür jedoch zu großen 
Spielraum läßt Die Berechnung vom einzelnen 

Fahrzeug aus orientiert sich dagegen an technischen 
Erfahrungssätzen Eine Kontrolle für deren Rich
tigkeit besteht immerhin insoweit, als die so errech
nete globale Abgabensumme nicht allzuweit von 
den tatsächlichen Steuer eingängen abweichen darf 
Allerdings bestehen auch bei dieser Berechnungs-
art noch Fehlerquellen und die Übereinstimmung 
könnte zufällig sein, falls etwa zu hoch angesetzte 
Leistungen einer Gruppe durch zu niedrige einer 
anderen kompensiert werden. Da aber doch zahl
reiche feststehende Grunddaten verwendet werden, 
dürften die Fehlerquellen nicht allzu groß sein. Der 
Berechnung wurden die seit 1, Jänner 1961 gültigen 
Abgabensätze zugrunde gelegt und außerdem ange
nommen, daß 15'°/o des Kraftwagenbestandes außer 
Betrieb sind1). Die errechneten Abgabensummen wei
chen bei der Kraftfahrzeugsteuer nur geringfügig 
von den um die Steuererhöhung korrigierten Ein
gängen für 1959 ab, bei den Mineialölabgaben sind 
sie um 70 Mill. S, d. s 4 % geringer. Dieser Betrag 
dürfte dem Aufkommen der übrigen Verbraucher 
entsprechen Es ist daher anzunehmen, daß die 
Detailergebnisse mit der Wirklichkeit weitgehend 
übereinstimmen (Übersicht 12) 

Die Abgabenbeiträge der einzelnen Fahrzeug
gruppen werden von der Bestandshöhe, dem An-

*) Reparaturen, Stillstand, Totalschäden usw. 

Fiskalbelastung (Steuersätze 1961) und Minimalaufwand für einige Kraftwagentypen bei 20 000 km 
Jahresleistung und siebenjähriger Lebensdauer 
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Mal km Mill 

1 Lastkraftwagen (Diesel) . . . 30.891 932 6.244 
2 Anhänger zu 1 (Diesel) . . . . . 19 932 315 1799 

1 und 2 50 823 1247 8 043 
3 Spezialfahrzeuge (Diesel) . . . . 4 581 116 703 
4 Spezialfahrzeuge (Benzin) . . . . 4 300 43 260 
5 Lieferwagen bis 1.000 kg Nutzlast (Benzin) 21 995 484 774 
6 Lastkraftwagen über 1 000 kg Nutzlast (Benzin) 6 567 165 519 
7. Zugmaschinen ohne Landwirtschaft (Diesel) 5126 77 497 

1 bis 7 . 93.412 2132 10 796 
3 Iraklorcn Landwirtschaft (Diesel) 89 757 — — 
9 Omnibusse mit Anhänger (Diesel) . 4 061 120 1 148 

10 Personenkraftwagen mit Anhänger (Benzin) 293 233 4.490 4.995 
11 Motorräder Roiler (Benzin) 270.142 1905 506 
12. Mopcds (Benzin) 290 595 1453 189 

9 bis 12 858.031 7.968 6.007 

Insgesamt 1,041 200 10 100 17.634 

') Abzüglich 15% für Stillstand Reparaturen usw 

tiiebsmittel (Dieselöl odei Benzin), dem spezifischen 
Treibstoffverbrauch, der Fahrleistung und den für 
die Kraftfahrzeugsteuer maßgeblichen Bemessungs
grundlagen (Hubraum, Gewicht, Nutzlast) be
stimmt Die FahrzeuggiUppen, die auf Grund der 
Bestandsstatistik gebildet werden konnten, wurden 
nach steuerlichen Gesichtspunkten und im Hinblick 
auf die Wegekostenfrage aufgegliedert Es wurden 
daher die Lastkraftwagen und Spezialfahrzeuge in 
Diesel- und Benzinfahrzeuge getrennt, die Zug
maschinen in landwirtschaftliche und andere und 
die Personenfahrzeuge nach Omnibussen, Personen
kraftwagen, Motorrädern und Mopeds unterteilt 

Die Aufteilung der Abgabensumme von 1.850 
Mill S für 1959 zu den seit 1 Jänner 1961 gültigen 
Steuersätzen ergibt für die Hauptgruppen Güter-
vei kehr, Personenver kehr und Tr aktor en in der 
Landwirtschaft Anteile von 25%, 68% und 6%. 
Es überwiegt somit bei weitem die Abgabenleistung 
des Personenverkehrs, insbesondere mit Personen
kraftwagen, der allein 55% der Steuern erbrachte, 
es folgen Motorräder (9%), Mopeds (3%) und Om
nibusse (2%). Im Straßengüterverkehr stehen Die
selfahrzeuge aller Art mit einem Anteil von 1.5% 
an erster Stelle Die Benzinfahrzeuge sind mit 10% 
noch verhältnismäßig stark vertreten, hauptsäch
lich infolge der ständig steigenden Zahl von Liefer
wagen (bis rd 1 .5 t Nutzlast), die nahezu ausschließ
lich im Stadtverkehr und in der Nahzone verwendet 
werden Der Anteil der landwirtschaftlichen Trak
toren scheint mit knapp 6% relativ hoch zu sein 
Man muß jedoch berücksichtigen, daß der Traktor 
zu einem Allroundfahrzeug wurde, das sehr viel mit 
Vollast gefahren wird und in der Landwirtschaft 
nun auch in den Wintermonaten in Betrieb ist 

Mill / Mill S Mill S Mill. S % % % 
200 188 0 12 5 200 5 110 8 7 10 8 

14 13 2 — 13 2 0 8 — 0 7 
214 201 2 12 5 213 7 11 8 8 7 11 5 

36 33 8 2 1 35 9 2 0 1 5 2 0 
15 28 7 1 9 30 6 1 7 1 3 1 7 
53 101 2 2 7 103 9 5 9 1 9 5 6 
29 55 4 1 1 56 5 3 3 0 8 3 1 
23 21 6 1 7 23 3 1 2 1 2 1 2 

370 441 9 22 0 463 9 25 9 15 4 25 1 
124 116 6 — 116 6 6 8 — 6 3 
35 32 9 2 1 35 0 1 9 1 5 1 9 

475 907 3 105 1 1 012 4 53 2 73 4 54 7 
80 152 3 13 9 166 7 9 0 9 7 9 0 
29 55 4 — 55 4 3 2 --- 3 0 

619 1.143 4 121 1 1.269 5 67 3 84 6 68 6 

1 113 1 706'9 143"! 1 850'0 lOO'O 100"0 lOO'O 

Da von der Abgabensumme 92% auf die Mine
ralölabgabe entfallen, weicht deren Gliedeiung 
nach Fahrzeugaiten von der gesamten Aufteilung 
nur wenig ab Die Aufteilung der Kraftfaluzeug-
steuer dagegen ergibt andere Anteils Verhä l tn i s se 
Personenfahrzeuge sind zu 85% und die Güter
fahrzeuge zu 15% am Aufkommen beteiligt Land
wirtschaftliche Traktoren und Zugmaschinen sowie 
Anhänger aller Art sind von der Kraftfahrzeug
steuer befreit 

Diese Gliederung des Steueraufkommens sagt 
zwar nichts über die Belastung einzelner Fahizeug-
gruppen aus, da die Bezugsgröße des Gesamtauf
wandes in diesen Gruppen fehlt; sie gibt jedoch 
Aufschluß über die Bedeutung der einzelnen Fahr
zeugarten am Steueraufkommen und in weiterer 
Folge über deren Beitrag zu den Wegekosten So 
ist es interessant, daß die Diesel-Lastkraftwagen, 
zu denen der gesamte Schwerverkehr zählt, keinen 
höheren Beitrag leisten als Motorräder und Mo
peds (12%) zusammen. Die Steuerleistung der land
wirtschaftlichen Traktoren ist mit 6% halb so hoch, 
wobei nur ein geringer Teil ihrer Fahrleistung auf 
Straßen entfällt Der Individualverkehr trägt mehr 
als die Hälfte des Steueraufkommens Diese An
teilsverhältnisse können verkehrspolitisch relevant 
werden, da es sich de facto um zweckgebundene 
Abgaben handelt, und der Anteil der einzelnen 
Gruppen an der Aufbringung auch für die Verwen
dung mitbestimmend sein kann Ein typisches Bei
spiel für verkehrspolitische Entscheidungen dieser 
Art ist das kürzlich erlassene Wochenendfahrverbot 
für Lastkraftwagen, welches das Verkehrsbedürfnis 
der übrigen Verkehrsteilnehmer (in diesem Fall 
deren Verkehrssicherheit) als wichtiger einstuft als 

Verkehrs- und Steuer Leistungen 1959 nach Kraft fahrzeugkategorien zu den seit 1 Jänner 1961 
geltenden Steuersätzen 

Zahl der Fahrleistung b~i~km Ireibstoff- Abgaben Abgaben an teile 

Kfz1) verbrauch Mineralöl Kfz-Steuer Insgesamt Mineralöl Kfz-Steuer Insgesamt 
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jenes des Güterverkehrs Aber auch die Trassenfüh
rung-, die Frage der Maße und Gewichte für Last
kraftwagen sind Probleme, für deren Lösung der 
Steuerbeitrag relevant werden kann. Freilich immer 
nur als eines von vielen Kriterien, die bei der
artigen Entscheidungen eine Rolle spielen. 

Steuern und Wegekosten 
Die Abgabenleistungen für die Benützung von 

Straßen und Brücken wurden im Laufe der Ver
kehr sentwicklung sehr unterschiedlich geregelt Die 
Spanne reicht vom „unentgeltlichen" Benutzungs
recht — die Leistungen wurden übei allgemeine 
Steuern erbracht — bis zu den außerordentlich 
hohen den Verkehi lähmenden Wegegeldern und 
Mauten im 15 und 16 Jahrhundert 1) Noch zu Be
ginn des 19 Jahrhunderts waren die Straßenab
gaben ziemlich allgemein zweckgebunden, freilich 
ohne daß die Straßenbenützer eine rechtliche Hand
habe hatten, die Verwendung der Abgabeneinnah
men für den Straßenbau zu erzwingen Mit dem 
Aufkommen dei Eisenbahnen sank ab Mitte des 19 
Jahrhunderts das Interesse an den Straßen Mit 
dem Niedergang des Straßenverkehrs wurde es auch 
praktisch unmöglich, für die Benützung der Straßen 
Steuern einzuheben. Als sich das Kraftfahrzeug zu 
einem vollwertigen Verkehrsmittel entwickelt hatte, 
änderte sich jedoch die Situation wieder grundle
gend Im Laufe der letzten Jahrzehnte kristallisier
ten sich zwei Probleme heraus: Wie soll der Finanz
bedarf für den unbestritten notwendigen Straßen
bau gedeckt werden und wie soll das Problem des 
Wettbewerbes der Verkehrsmittel, insbesondere 
zwischen Schiene und Straße, verkehrspolitisch ge
löst werden. Beide Fragen werden überwiegend 
stark interessengebunden behandelt, da ihre Lösung 
entscheidend in die wirtschaftliche Existenz der be
troffenen Gruppen eingreift Hier sollen diese Pro
bleme nur soweit besprochen werden, als sie mit 
dem Thema zusammenhängen 

Erhaltung der Verkehrswege durch die Benutzer 

Die wichtigste und nahezu allgemein an
erkannte Forderung zur Regelung des Wettbewer
bes zwischen Schiene und Straße ist: gleiche ökono
mische Voraussetzungen für beide Konkurrenten 
Nur unter dieser Bedingung ist ein Wettbewerb 
auf der Grundlage marktwirtschaftlicher Prinzi
pien mit dem Ziele möglich, die volkswirtschaftlich 

*) Vergl, P Hasder, „Das Problem der Straßenkosten
rechnung", Wien 1957, S. 6 f. 

rationellste Verkehrsbedienung zu erreichen Eine 
Voraussetzung für „gleiche Startbedingungen" ist 
die Erhaltung und der Bau der Verkehrswege durch 
die jeweiligen Benutzer Bei den Bahnen ist diese 
Forderung erfüllt, da Weg und Verkehrsmittel un
ter einer Leitung stehen Im Straßenverkehr jedoch 
bestehen große Schwierigkeiten, da die gemeinsame 
Betriebsfühlung fehlt und eine Vielzahl voneinan
der unabhängiger Betriebsführungen mit sehr untei-
schiedlichen Fahrzeugen eine Kostenzurechnung er
fordert. Außerdem ist die Straße im Gegensatz zur 
Schiene ein jedermann zugängliches Gemeingut, 
woraus sich weitere Zurechnungsprobleme ergeben 
Gelingt jedoch die Kostenaufteilung und deckt dei 
Straßenverkehr seine anteiligen Kosten, dann hat ei 
in Österreich alle Voraussetzungen für die kosten
mäßige Eigenwirtschaftlichkeit erreicht, während 
die Bahn noch durch eine Reihe verkehrspolitischer 
Auflagen, wie Betriebs-, Beförderungs- und Fam
planpflicht, Tarifsubventionierungen usw.,imWett-
beweib gehemmt ist Die Abgeltung der echten ge
meinwirtschaftlichen Lasten durch den Staat setzt 
sich jedoch immer mehr durch und die Tarrfrefoi-
men der letzten Jahre geben den Bahnen allmählich 
auch die notwendige Tarif autonomie Eine Stiaßen-
kostenr echnung unter dem Gesichtspunkt der Eigen
wirtschaftlichkeit i&t daher zeitgemäß, auch wenn 
zunächst mangels genügender statistischer Unter
lagen nur grobe Größenvorstellungen gewonnen 
werden können 

Zwei Fragen sind vor allem zu beantworten: 
In welchem Ausmaß soll dei motorisierte Straßen
verkehr die Straßenkosten tragen und wie soll diese 
finanzielle Last auf die Kraftfahrzeuge aufgeteilt 
werden? 

Die Literatur über die Wegekostenrechnung 
und aller damit zusammenhängenden Fragen ist in
folge der großen Zahl der Interessenten (Straßen, 
Bahn, Veiwaltung und Wissenschaft) bereits sehr 
umfangreich Die Abhandlungen leiden jedoch zum 
Teil darunter, daß sie interessengebunden sind, zum 
Teil unter der ständig wachsenden Komplizierung 
der Berechnungsmethoden So dürfte der Versuch, 
die Straßenkosten nach dem Nutzen aufzugliedern, 
der den einzelnen Gruppen aus der Benützung der 
Straße erwächst, in der Praxis zu keinem brauch
baren Ergebnis führen Nutzenüberlegungen sind 
selbst auf statistisch fundierteren Gebieten wenig 
geeignete Verteilungsschlüssel Versucht man eine 
Straßenkostenrechnung mit betriebswirtschaftlichen 
bzw erwerbswirtschaftlichen Methoden als Ve i -
mögen-Aufwandrechnung, so scheitert man an der 
Bewertung, die sich für das Straßennetz nicht 
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durchführen läß t ; zumindest nicht als b rauchbare 
Kostenrechnung Aus den gleichen G r ü n d e n scheint 
es vergebl ich zu sein, den Kapi ta lwer t des über l ie
ferten Straßennetzes, die sogenannte „legacy of the 
pas t" einzubeziehen Für die Ver te i lung der antei
l igen Straßenkosten auf die einzelnen Fahrzeuge 
werden die Betriebskosten als Verteilungsschlüssel 
vorgeschlagen.. Abgesehen davon, d a ß die zugrunde 
l iegende Behauptung , zwischen Kostenaufwand und 
Nutzen bestehe eine positive Korrelat ion, für weite 
Bereiche des Kraf t fahrzeugverkehres nicht zutrifft, 
dürf te es ve rwal tungsmäßig gar nicht mögl ich sein, 
de ra r t komplizierte, mehr oder weniger dem Fahr 
zeughalter anheimgeste l l te Bemessungsgrundlagen 
anzuwenden. Noch komplizierter ist die Methode 
der „unterschiedl ichen Ersparnisse" (Bemessungs
g rund lage wi rd die Betr iebskosteneinsparung durch 
Verbesserung der Straße) oder die „Space-Time"-
Theor ie 1 ) 

D e n meisten dieser Methoden liegen Nutzen
über legungen zugrunde, also Bemessungsgrund
lagen, die mit der Verursachung der Straßenkosten 
in keinem Z u s a m m e n h a n g stehen Die Forde rung 
war jedoch: gleiche ökonomische Star tbedingungen, 
d h möglichst exakte Zute i lung der tatsächlich ver
ursachten Kosten ohne Rücksicht auf den subjek
t iven Nutzen, der letztlich erst eine Folge wir t 
schaftlicher Leis tung ist. Die steuerliche Belastung 
soll also der Kostenverursachung möglichst entspre
chen. Dies ist auch im Interesse einer leistungs
gebundenen Verkehrs te i lung zwischen Schiene und 
S t raße erforderlich, die nur über e ine neu t ra le Be
steuerung zu erreichen ist 

D i e kausale Berechnungsmethode, die vorwie
gend auf technischen, mit den St raßenkos ten zu
sammenhängenden Meßgrößen basiert , scheint 
dafür geeigneter zu sein Al le rd ings kommt 
auch sie zu keinen exakten Lösungen, d a sich der 
Z u s a m m e n h a n g zwischen diesen technischen G r ö 
ßen u n d den St raßenkosten nicht e inwandfre i fest
stellen läßt A u ß e r d e m besteht auch hier die Gefahr 
komplizierter Methoden , die für die P rax i s un
brauchbar sind M a n m u ß sich daher , um überhaup t 
Größenvors te l lungen zu gewinnen, mit einer Kom
binat ion von feststellbaren technischen Z u s a m m e n 
hängen , Schätzungen u n d gewissen Nutzenüber le 
gungen begnügen 

*) Eine gute Zusammenstellung der veischiedenen 
Methoden bieten: G Vogel, „Grenzen der Koordinierung der 
Verkehrsmittel", in Zeitschrift für Verkehrswissenschaft, 
Jg 1953, Heft 2, sowie H Otto und R Krause „Verkehrs
und finanzpolitische Aspekte zur fiskalischen Belastung von 
Kraftfahrzeugen und Kraftverkehr", Sonderheft 45 des Deut
schen Institutes für Wirtschaftsforschung, Berlin 1959. 

Der Anteil des motorisierten Straßenverkehrs 
an den Wegekosten 

In welchem Ausmaß soll der motoris ier te S t r a 
ßenverkehr die Kosten des S t raßenbaues und der 
S t raßenerha l tung — die Wegekos ten — t r agen? 
Die S t raße dient nicht nur den Motor fahrzeugen , 
sondern auch ande ren Verkehrs te i lnehmern , w i e 
vor a l lem Fußgängern , Radfahre rn , Pferdefuhr 
werken u n d Handfah rzeugen 

N e b e n der Nu tzung durch d e n einzelnen 
Verkehrs te i lnehmer entsteht auch e ine „gesell
schaftliche Nu tzung" , die aber unseres Erach tens 
vernachlässigt w e i d e n k a n n D e n n obwohl d i e 
St raße Gemeingut ist, unterscheidet sich ihr N u t 
zungschar akter prinzipiel l n icht von d e m des Schie
nenweges, insbesondere w e n n er sich in der H a n d 
des Staates befindet Die Argumenta t ion , daß d ie 
St raße den wirtschaft l ichen u n d mil i tär ischen I n 
teressen der Gesellschaft dient , trifft im gleichen 
A u s m a ß für die Schiene zu. Die H ö h e dieses N u t 
zens für die Al lgemeinhei t ist je nach den verkehrs -
geographischen, wir tschaf tss t rukturel len oder a u c h 
jeweil igen mil i tär ischen Verhäl tn issen verschieden; 
einmal w i r d die Straße, das andermal die Schiene 
bedeutsamer sein Das unterschiedl iche A u s m a ß 
feststellen zu wollen, ist ein hoffnungsloses Bemü
hen. 

Es bleibt somit nur d ie Gruppe der übr igen 
Straßenbenützer zu berücksichtigen W i e groß ihr 
Ante i l a m Verkehr ist, w i rd regional u n d auch in 
den einzelnen S t raßenkategor ien sehr verschieden 
sein Vor dem Krieg hät te m a n auch d e n regionalen 
Faktor (nach Bundes ländern) bedenken müssen, i n 
folge der a l lgemein fortschreitenden Motor is ie rung 
dürfte es sich jedoch jetzt erübrigen. D i e S t raßen-
kategoi ie dagegen ist von entscheidender Bedeu
tung Bis zu einem gewissen G r a d spiegelt die T r e n 
nung in Autobahn , Bundes- , L a n d e s - und G e 
meindes t raßen auch s iedlungsbedingte Best im
mungsfaktoren wider. 

Für die Best immung des Anteiles der N i c h t 
motoris ier ten bei den einzelnen S t raßenkategor ien 
gibt es keine M e ß g r u n d l a g e n In Deutschland ve r 
suchte m a n die Mehrkos tenmethode anzuwenden. 
Die St raßenbaukos ten vor dem ersten Wel tk r i eg 
(1913), als der Kraf tverkehr noch bedeutungslos 
war , w u r d e n mit den gegenwär t igen vergl ichen u n d 
die Differenz dem Kraf t fahrzeugverkehr angerech
net Dies stößt auf nahezu unübe rwindba re stat is t i 
sche Schwierigkei ten u n d auf den grundsä tz l ichen 
E inwand , daß m a n nur schwer beurte i len kann, w i e 
sich das St raßenwesen ohne Kraftfahrzeug, aber 
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unter sonst gleichen wirtschaft l ichen Wachs tums 
bed ingungen entwickelt hä t te 

Auch ande re „exakte" Methoden 1 ) scheitern 
da ran , daß es unmögl ich ist, diesen komplexen 
T r a n s p o r t v o r g a n g statistisch u n d mathemat isch ge
nau zu erfassen In der vor l iegenden Unte r suchung 
w i r d veisucht , auf G r u n d des Bedeutungswandels 
der St raße für die einzelnen Straßenbenützer , ihren 
Ante i l an den Wegekos ten zu schätzen 

W i e sehr sich die Bedeutung der S t raße für 
Wir t schaf t und Gesellschaft änder t , äußer t sich 
nicht allein in der steuerlichen Belastung seiner 
Benutzer (Er le ichterungen im „Eisenbahnzei ta l ter" , 
E rhöhungen seit der Motoris ierung) , sondern auch 
in einem W a n d e l der Bedeutung der S t raße füi die 
einzelnen Benutzer Der Ext remfal l A u t o b a h n zeigt 
dies am deutl ichsten; sie dient ausschließlich dem 
Kraf t fahrzeug und ha t für die übr igen S t raßenbe
nützer jede Bedeutung ve i lo ien ; sie Ist ein Gegen
stück zur Schiene u n d kann wie diese nur noch von 
einem Verkehrsmit te l benutzt werden 2 ) D i e übr igen 
S t raßen stehen zwar j e d e r m a n n offen, sind jedoch 
zu einem Großtei l , wie die Bundess t raßen u n d stark 
frequent ier ten Landess t raßen , weder für Fußgän 
ger noch Radfahrer geeignete Verkehrswege Ih re 
Benützung ist für beide gefahrvoll , durch Staub 
u n d Auspuffgase lästig u n d ungesund, u n d im Fal le 
einer modernen , dem Kraftfahrzeug d ienenden 
S t raßenführung auch zeitraubend. Von den Stadt 
s t raßen ist ein Tei l der Straßenverkehrsfläche dem 
Fußgeher überhaup t unzugängl ich, auße rdem sind 
die Gefahrenquel len für Fußgänger wie Radfahrer 
noch größer als auf den Übe i l ands t r aßen Die Stra
ßen sind somit zwar rechtl ich al lgemein nutzbar , 
prakt isch aber für große Tei le der Bevölkerung von 
ger ingerem W e r t , d a die Verkehrsfläche einseitig 
dem anders gear te ten Bedarf des motorisierten Ver
kehrs angepaßt ist Der Charakter der S t r aße näher t 
sich immei mehr j e n e m der Schiene, heute schon ist 
sie zu weiten Tei len fast ausschließlich Verkehrs 
weg des Kraftfahrzeuges.. 

Die Folgerung aus diesem Bedeutungswandel 
der St raße für die einzelnen Benutzer ist zunächst 
die Einbeziehung bestimmter Tei le der S t raßen-

J ) Vergl E Kauer, „Die Aufwendungen der öffentlichen 
Hand für die Straßen in der Schweiz und der Kostenbeitiag 
des privaten Motor fahr zeug Verkehrs" 

s ) Der Einwand, die Autobahn sei jedem, der ein Kraft
fahrzeug besitzt, zugänglich, während der Schienenweg nur 
einer Besitzergiuppe gehört, ist rein formal Verkehrswirt
schaftlich relevant ist nur die uneingeschränkte Benutzung 
eines Verkehrsweges für den Transportvorgang; und dies ist 
bei der Schiene, infolge der gesetzlichen Verpflichtungen zu 
einer gemein wirtschaftlichen Verkehrsbedienung, der Fall 

kosten in die Betriebskosten des Kraf t fahrzeuges 
Der Hinweis , d ie St raße sei Al lgemeingut u n d die 
Kosten seien daher aus a l lgemeinen Steuermit teln 
zu t ragen, ist n icht aufrecht zu ha l t en Wei t e r s er
geben sich aus diesem Funkt ionswandel A n h a l t s 
punk te für den Anteil des motoris ier ten S t raßen
verkehrs an den Wegekos ten Folgende W e r t e 
scheinen vertretbar zu sein, wobei zum Vergleich 
ähnl iche deutsche Schätzungen angegeben werden 
(Übersicht 13). 

Institutsschätzung 
für Österreich 1) Deutsche 

Erhaltung Bau 3) Insges 19594) Schätzung 2) 
% 

Autobahnen . . 94 94 94 96 
Bundesstraßen 85 94 93 94 
Landesstraßen 75 85 81 73 2 

Gemeindestraßen .. 57 66 61 50^ 
I ) Ohne Vei waltungskostenanteil — a ) Zusammengestellt 

bei W Dreskomfeld, a. a O , S 26 Die deutschen Vergleichs
zahlen sind ein Mittel aus Landesstraßen I. Ordnung und 
II. Ordnung (80% und 63%) sowie für die Gemeindestiaßen 
ein Mittel aus Landesstraßen II Ordnung (sie gleichen viel
fach unseren Gemeindestraßen) und Gemeindestraßen (65% 
und 3.5%) — 3 ) Zu den Baumaßnahmen zählen nicht nur 
Neubauten, sondern auch Ausbau, Frostsanierung usw. — 
4 ) Die Anteile füi „Insgesamt" hängen vom jeweiligen Ver
hältnis der Aufwendungen für Erhaltung zu denen für 
Straßenbau ob und ändern sich daher jährlich 

Die Gl iederung könnte , wie dies in Deutsch
land versucht wurde , noch verfeinert werden , so 
z. B in Erneuerung , Ausbau, N e u b a u usw , doch 
wären daraus kaum viel exaktere Ergebnisse zu 
e rwar ten Die Antei le des motorisierten Verkehrs 
an den Eihal tungskos ten sind niedriger als d i e am 
Bau. Der S t raßenbau w i r d nahezu ausschließlich 
dem Bedarf des Kraf t fahrzeugverkehrs angepaßt , 
wäh rend die E rha l t ung von Gemeindes t raßen und 
einigen Landess t raßen , die von den Kraf t fahr
zeugen weniger benutzt werden, auch im Interesse 
der Al lgemeinhei t liegt. 

D i e s inkenden Antei le von der Autobahn bis zur 
Gemeindes t raße erklären sich aus der zunehmen
den Bedeutung der aufgezählten St raßenkategor ien 
für die übrigen Straßenbenützer D i e A u t o b a h n ist 
für sie ohne Nutzen, die Gemeindes t iaßen abei , 
insbesondere auf dem L a n d , sind auch für die übri
gen Verkehrs te i lnehmer no twendig u n d werden oft 
ihrem Bedarf angepaßt . W e n n t ro tzdem der Ante i l 
der Kraf t fahrzeuge auf 6 5 % geschätzt wurde, d a n n 
beruht dies auf der Er fahrung , daß eine Gemeinde
straße al ten T y p s auch durch wen ige Kraf t fahr
zeuge s tark beschädigt wi rd , in e inem Maße, w i e es 
duich d ie übr igen Benutzer einschließlich der Pfer
defuhrwerke u n d landwir tschaf t l ichen Gerä te nicht 
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Übertickt 13 

Anteile1) des motorisierten Straßenverkehrs an den Wegekosten 1959 
Erhaltung Baumaßnahmen Erhaltung + Baumaßnahmen 

Insgesamt davon Kfz-Verkehr Insgesamt davon Kfz-Verkehr Insgesamt davon Kfz-Verkehr 
Mill S Anteil Mill S Mill. S Anteil Mill S Mill S Anteile in % Mill. S mit 

% % mit ohne Aufschlag 
Aufschlag1) 

Autobahn . S9 1 ) 100 8 9 713 l 3 ) 100 713 1 722 0 100 94 722 0 
Bundesst taßen . . 224 !•) 90 201 8 994 6') 100 994 6 1218 8 98 93 1 196'4 
Landes straßen 329 2 80 263 4 436 2 90 392 6 765 4 86 81 656'0 
Gemeindestraßen'} 376 0 60 225 6 383 0 70 26B I 759 ü 65 61 493 7 

938'0 75 699" 7 2 526' 9 94 2.368'4 3 465'2 69 84 3 068"! 

•) Einschließlich eines Aufschlages von 6% für Verwaltung Polizei Verkehrssicherung usw, in Höhe von 180 Mill. S Die Höhe der prozentuellen Anteile für 
, Insgesamt ' hangt vom jeweiligen Verhältnis der Aufwendungen für Erhaltung zu denen für Straßenbau auf und ab und ändert sich daher jährlich — ! ) Rechnungsab
schluß 1959, Kap. 21/2/1/2 und 21/2a — 3 ) Kap. 21/7/1. — ') Kap. 21/2/1/1 und 21/4/1. 21/5. — «) Kap. 21/2/2 — E)Die Trennung der Gemeindeausgaben (ohne Wien) in Er
haltung und Baumaßnahmen wurde geschätzt, 

dei Fa l l ist 1 ) , und jeder N e u b a u oder U m b a u vor
wiegend den Kraf t fahrzeugen zugute kommt 

Dei Kraf t fahizeugverkehr hat außer den St ra
ßenkosten auch einen Te i l der Veiwal tungskosten 
für Polizei, Gendarmer ie , P l anung usw zu t r agen 
Für das Jahr 1959 wurde ein Antei l von 180 Mil l S 
geschätzt, dies s ind 1 5 % der entsprechenden Bud
getposten in H ö h e von 1.200 Mill S und 6 % der 
er rechneten Straßenkosten D a die antei l igen Ver
waltungskosten laufend nur sehr schwer erfaßt w e i 
den können (vielfach gehen diese Aufwendungen 
in ande ren Posi t ionen un te i ) , ist es angezeigt, über 
mehre re Jahre den re inen Wegekos ten einen festen 
Piozentsa tz zuzuschlagen Es wurden daher die obi
gen Kostenantei le durch laufend um 6 % e ihöh t 
(Übersicht 13). 

D e i dm chschnitt l iche Gesamtante i l an den 
Straßenkosten häng t von den effektiven Aufwen
dungen für die einzelnen St raßenkategor ien ab u n d 
schwankt daher j ähr l i ch N e h m e n die Ausgaben für 
Landes - u n d Gemeindes t raßen stärker zu als für 
Bundess t raßen (an denen der Antei lsatz sehr hoch 
ist), d a n n sinkt der prozentuel le Antei l des moto
risierten St raßenverkehrs an den Wegekos ten Füi 
das Jahr 1959 eigibt sich ein relat iv hoher Ante i l 
von 8 9 % mit u n d 8 4 % ohne Veiwal tungskosten 
In dei Bundesrepubl ik Deutsch land bet rägt der A n 
teil nur 6 0 % , d a die jewei l igen Aufwendungen für 
L a n d e s - und Gemeindes t raßen rund dre imal so 
hoch sind wie für Bundess t raßen 2 ) ; in Österreich 
sind die Rela t ionen ge rade umgekehrt . Bei einer 
gleichen Aufwandss t ruktur wie in Deutschland 
w ü r d e der Ante i l von 8 9 % auf 7 8 % sinken. 

W e n n dieser Kostenaufgl iederung auch j ede 
Stütze durch Zah lenmate r i a l fehlt, so dürf te sie sich 
doch innerha lb relat iv geringer Fehlergrenzen h a l 
ten. Dies gilt vor al lem für die Au tobahnen u n d 
Bundesst raßen, wo dei Fehler vom Gesichtspunkt 

1) Traktoren und Zugmaschinen zählen zu den Kraft
fahrzeugen. 

2) W Dre&ornfeld, a. a. O , S. 48, Tabelle 2 b 

der Kos tenveiursachung — der gesellschaftliche 
Nu tzen w u r d e ausgeschaltet — nur e in ige Prozent 
bet ragen kann Bei den Landes - und noch mehr bei 
den Gemeindes t i aßen sind wohl g rößere Abwei 
chungen möglich, d a sich die Bedeutung der Ver 
kehrswege für die einzelnen Verkehrste i lnehmer 
nicht so eindeutig festlegen l äß t Aber selbst w e n n 
m a n den Antei lsatz der Kraftfahrzeuge a n den W e 
gekosten für Gemeindes t raßen halbier t (von 65°/o 
auf 33%) , d a n n sinkt die gesamte Zurechnung a n 
Wegekos ten für d e n motorisierten St raßenverkehr 
nur um 8°/o-Punkte auf insgesamt 7 8 % . N i m m t 
m a n den effektiven A u f w a n d eines J ah re s , d a n n 
wirken sich Fehler im Bereich der Gemeindes t ra 
ßen weniger aus, d a das Gemeindebudge t nur r u n d 
2 0 % des gesamten S t raßenbudgets ausmacht 

Die Verteilung der Straßenkosten auf die ein
zelnen Kraftfahrzeugkategorien 

W e n n das Wet tbewerbsprob lem n a c h mark t 
wirtschaftl ichen Pi inz ip ien gelöst w e r d e n soll, 
müssen die ante i l igen Straßenkosten in d i e Betriebs
kosten der Kraf t fahrzeuge eingehen Diese sind d a 
her auch auf die einzelnen Fahrzeugkategor ien auf
zuteilen, wobei der Vertei lungsschlüssel das A u s 
m a ß , wie die einzelnen Fahrzeuge die S t raßenko
sten verursachen, wiedergeben soll (Die Größe des 
subjekt iven Nutzens wurde bereits früher als Ver 
teilungsschlüssel a b g e l e h n t ) D i e Berechnung k a n n 
nu i für große Fah rzeugg iuppen eifolgen, wie auch 
die Bahnen nur für große Einhei ten Selbstkosten 
festzustellen ve rmögen 

Als Veitei lungsschlüssel , nach welchem die 
St raßenkosten — im Sinne einer Erfolgsrechnung 
— aufzuteilen sind, kommen verschiedene G r u n d 
lagen in F r a g e W e l c h e gewähl t weiden soll, ist ke in 
leicht zu lösendes P ioblem, d a die Sti aßenabnü tzung 
von einer Vielzahl von Fak to ren best immt wird A l s 
wichtigste sind zu nennen : Gewicht u n d Bauar t des 
Fahrzeuges , Geschwindigkeit , F ahr le is tung, Fahrtech-
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nik, Str aßenunte i gl und, Bodenbewegung, W i t t e l ung, 
Baumater ia l ien , Bautechnik, Bauausführung usw 
Der technisch-physikalische Z u s a m m e n h a n g zwi
schen diesen Faktoren u n d den Straßenkosten ist 
j edoch noch nicht genügend geklärt. Versuche mit 
Schwerfahrzeugen {Lahrer-Versuch in Deu t sch land 
u n d Washo Road Test in den U S A ) haben nach 
der vorläufigen Auswer tung ergeben, d a ß die Er 
hal tungskosten von schwer en S tr aßen dur ch die 
Verkehrs las t nur wenig beeinflußt werden, wogegen 
die Häufigkeit der Durchgänge (an einer Beobach
tungsstelle) stärker in Erscheinung trit t Dies trifft 
a l lerdings nur für schwere S t raßen zu, bei leichte
ren Bauausführungen sind e r fahrungsgemäß hohe 
Transpor t l a s t en für die Abnü tzung von größerer 
Bedeutung Der Einfluß und die finanziellen A u s 
wi rkungen werden jedoch vielfach überschätzt 1 ) 

Für den Neubau u n d Ausbau von S t raßen ist 
der Schwerveikehr bes t immend Die Mächt igkei t 
des Unte rbaues u n d die Gü te des Belages sind auf 
hohe Las ten zugeschnit ten u n d der Leichtverkehr 
w ü r d e diese Qual i tä t nicht benötigen. Aber auch 
hier wi rd der Einfluß überschätzt Auf G r u n d sehr 
eingehender Untersuchungen von R RuckU2) wi rk t 
sich das Gewicht der Verkehrs las t nur auf die 
Tragschicht (Unterbau) aus, die bei entsprechender 
Gü te auch einen leichteren Belag ermöglicht Die 
Aufwendungen für Tragschicht und Belag sind 
aber nur ein Te i l der Kosten für Lande rwerb , E rd 
bewegungen, Kanal isat ion, Kunstbauten, Aufbau 
der Fah rbahn , Sicherungsvorr ichtungen usw Eine 
Vei Stärkung von Tragschicht u n d Belag wirkt sich 
daher in den Gesamtkosten nicht stark aus RuckU 
kommt für die Schweiz zu dem Ergebnis , daß von 
den Kosten für S t raßenerha l tung nur 2 5 % von der 

x) So wird auf die Fiostaufbiüche hingewiesen, deren 
Schaden duich den Schwerverkehr verstärkt weiden Dies ist 
lichtig, man vergißt aber, daß die fiostgefährdete Stiaße auch 
für den Leichtver kehr allein fi ostsicher erneuet t werden 
müßte, da der durch den Leichtverkehr verursachte Schaden 
zwar geringer ist, aber doch über jener Grenze liegt, die aus 
Gründen der Verkehrssicherheit und -flüssigkeit noch trag
bar ist. Ähnliches gil t für schlechte Straßen, die grundsätzlich 
auch für das Leichtfahizeug infolge der rasch zunehmenden 
Verkehrsdichte zu schlecht sind; sie m ü ß t e n auch unabhängig" 
von der sicher gioßeren Schadens Verursachung durch das 
Schwer fahr zeug erneuert werden 

s) R RuckU, „Der Einfluß der Verkehrslasten auf die 
Straßenkosten" in Schweizerisches Archiv für Verkehrswissen
schaften und Verkehrspolitik, Jg. 1950, Heft 4 Die Studie 
ist eine Antwoit auf eine Untersuchung von H Meyer, 
Jg 1950, Heft 1, der gleichen Schriftenreihe über „Die 
kostengerechte Fiskalbelastung des Motorfahrzeug Verkehrs — 
ein aktuelles verkehrswirtschaftliches Problem", in der Meyer 
die Brutto-Tonn en-Kilometei (b-t-km) als entscheidende 
Bernessungsgiundlage verwendet 

Brut to-Tonnen-Ki lometer le i s tung abhängen u n d die 
Kosten für den N e u b a u oder A u s b a u durch den 
Schwei verkehr um 5 % bis 6°/o erhöht we rden 3 ) 
Hinsicht l ich der verwendeten Me thode w i r d auf 
die Publ ika t ion verwiesen, da die sehr detail l ierten 
Berechnungen hier n icht wiedergegeben werden 
können 

Die Ergebnisse Rucklis können nach einigen 
Korrekturen, d ie sich aus der unterschiedl ichen 
St raßenqual i tä t ergeben, auf österreichische Ver
hältnisse über t ragen werden. Es w i r d davon aus
gegangen, daß mit zunehmendei S t r aßenqua l i t ä t die 
Bedeutung der Veikehrs las t für d i e Straßenkosten 
abn immt und dafür die Fahr le i s tung der Fahrzeuge 
(km) als Bemessungsgrundlage wichtiger wird. Un
ter den Erhal tungskos ten fallen d ie Ante i l e des 
Brut to-Tonnen-Ki lometer-Schlüsse ls von 5 0 % bei 
ländl ichen Gemeindes t raßen auf 1 0 % bei der Au
tobahn Von den Aufwendungen für Ausbau und 
N e u b a u werden zu Las ten des Schwerverkehrs zwi
schen 5 % (Autobahn) u n d 2 0 % (ländl iche Gemein
destraßen) abgezogen u n d der Rest nach Fahrki lo
mete rn verteil t (Übersicht 14). Auf G r u n d der Auf
wendungen 1959 werden von d e n 3.068 M i l l S 
antei l igen Wegekos ten 8 4 % nach Fahrki lometern 
zugeteilt 

Die V e r w e n d u n g der Fahrki lometei als Bemes-
sungsg iund lage kann als eine A r t Benützungsge
bühr mit Zeitfaktor betrachtet w e r d e n Sie ist im 
Pr inzip ähnl ich der Mineralöls teuer eine Bei t rags
leistung im A u s m a ß der Benützung (nicht Abnü t 
zung) Nur für Zwei räder sind gewisse Korrekturen 
erforderl ich 

Die Verkehrs le is tungen der einzelnen F a h i -
zeuggruppen u n d die dafür verwendeten G r u n d 
lagen w u r d e n bereits früher besprochen Die Durch
schnitte aus den verschiedenen Fahrzeugun te rg rup-
pen (z B Las tk ra f twagen : leicht, mittel, schwer) 
ergeben für die wicht igsten H a u p t g r u p p e n folgende 
W e r t e : je Fahrzeug (abgerundet) : 

Diesel-Lastkraftwagen . 
Benzin-Lastkraftwagen 
Zugmaschinen 

(ohne Landwirtschaft) 
Omnibusse . 
Personenkraftwagen 
Motorräder 
Moped . , . 

30 000 km 200 000 b-t-km 
23 000 km 45 000 b-t-km 

15 000 km 97 000 b-t-km 
.30.000 lim 283.000 b-t-km 
15.000 km 17 000 b-t-km 

7 000 km 1 873 b-t-km 
5.000 km 650 b-t-km 

3 ) Erwähnenswert ist, daß die modernen Straßenbau
maschinen oft 15 t bis 20 t (z. B. Walzen) wiegen und daher 
schon ihretwegen Straßen und Brücken entsprechend fundiert 
sein müssen 

6 
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Übersicht 14 

Erhaltung B au maßnahmenE) 
Abso lut (1959) 

(Erhal tung -j- Baumaßnahmen) 

Autobahn . . . 
Bundesstraßen . . . . 
Landesstraßen 
Gemeindestraßen (ohne Wien) 
Wien . . 

nach nach Insgesamt d a v o n n a c h 
km b-t-km km Schwer km b-t-km Schwer

verkehr3). verkehr11) 
% % 

verkehr3). 
Mill S 

90 10 95 5 722 0 685 4 0 9 35 7 
75 25 90 10 1 196 4 1 046 4 50 5 99 5 
60 40 85 15 656 0 491'8 105'4 58 9 
50 50 80 20 367 5 237 8 93 8 36 0 
80 20 95 5 126 2 114 2 7 6 4 4 

63 37 90 10 3 068"! 2.575'4 258'2 234"5 Insgesamt . *) 
l ) Einschließlich eines Aufschlages von 6% für Verwaltung usw in Höhe von 180 Mill S — 2) Jener Ieil der Baukosten der durch den Schwerverkehr verursacht 

wird, muß diesem ganz angelastet werde; als Berechnungsgrundlage dient die Untersuchung von RuckU (siehe I.itetaturbinweis). Die verbleibenden Kosten können nach 
Fahrkilometern aufgeteilt werden — a ) Lastkraftwagen.. Spezialfahrzeuge Zugmaschinen. Omnibusse, Anhänger — 4 ) Auf Grund der Aufwendungen 1959. Die Anteile an 
den Gesamtaufwendungen betragen in obiger Reihenfolge: 14% 8% 7% und 8% 

Von den Z w e i r ä d e r n wurden die Mopeds aus
geschieden, da sie gleich den F a h r r ä d e r n , den S t ra 
ßenbau u n d die Erha l tung nur minimal beeinflus
sen Ihr Beitrag, den sie durch die Minera lö labga
ben leisten, dürf te über ihren Kostenantei l h inaus
gehen Für Motorräder u n d Roller gilt ähnliches 
Das im Durchschni t t re lat iv geringe Brut togewicht 
sowie der ger inge Raumbedar f des Einzelfahrzeu
ges u n d dami t seine ger inge Bedeutung für den 
S t r aßenaufwand rechtfer t igen es, sein Ante i l sge
wicht a m Kraf t fahrzeugbestand zu reduzieren Es 
w u r d e auf ein Fünftel gesenkt 

Die Aufgl iederung der Straßenkosten 1959 ergibt 
nach dem gewähl ten Verteilungsschlüssel, daß die 

Haupt las t (66%) auf den Leichtverkehr entfällt. 
Darunter fallen Personenkraf twagen, Motor räder 
u n d Lieferwagen bis 1 t Nutz las t Den Ante i l en der 
G r u p p e n Leicht- u n d Schwerverkehr in H o h e von 
6 6 % und 3 4 % , steht ein Verhäl tn is der Fahr le i -
s tung von 7 5 % u n d 2 5 % u n d der Bru t to -Tonnen-
Kilometer von 3 4 % u n d 6 6 % gegenüber.. D a bei 
dieser Berechnung die Kostengl iederung in erster 
L in ie von der Fahr t le is tung best immt w i r d und w e 
niger vom Gewicht , begünstigt sie den Schwerver
kehr. Dieser U m s t a n d ist für die folgende Gegen
überstel lung der Sol l -Kostengl iederung bzw.. Soll-
Steuer leistung mit der Ist-Steuer leistung bedeut
sam. 

Übersicht 15 

Aufgliederung der dem motorisierten Straßenverkehr zugeteilten Wegekosten1) 1959 nach 
Fahrkilometern und Brutto-Tonnen-Kilometem der einzelnen Kraftfahrzeugkategorien 

rnsgesamt Autobahn Bundesstraßen Landesstraßen Gemeinde ohne 
Wien 

km b-t-km km b-t-km km b t-km km b -t-km km b-t-km km b-l-km 
Mill S 

Lastkraftwagen (Diesel) . . . 337 42 225 77 89 80 20' 26 137 09 74 12 64 42 71 59 31 15 54 54 14 96 526 
563 19 110 06 211 21 136 01 85 69 20 22 

Anhänger dazu 113 32 65 08 30 16 5 83 43 04 21 36 21 63 20 65 10 46 15 73 5'03 1 51 
178 40 35 99 67 40 42 28 26 19 6 54 

Spezialkraftfahrzeuge (Diesel) 41 21 25 36 10 97 2 29 16 74 8 33 7 87 8 03 3 80 6 12 1 83 0 59 
66 57 13 26 25 07 15 90 9 92 2 42 

Spezialkraftfahrzeuge (Benzin) 15 44 9 26 4 11 0 83 6 28 3 05 295 2 93 1 42 2 24 0 68 0 21 
24 70 4 94 9 33 5 88 3 66 0 89 

Lastkraftwagen-Lieferwagen bis 1000£g 
(Benzin) 175 15 11 61 46 61 0 04 71 16 2 27 33 44 4 74 16 17 4 22 7 77 0 34 (Benzin) 

186 76 46 65 73 43 38 18 20 39 8 11 
Lastkraftwagen über 1 000 kg Nutzlast 

(Benzin) 59 25 18 80 15 77 1 67 24 07 6 14 11 31 5 98 5 47 4 57 2 63 0 44 (Benzin) 
78 05 17 44 30 21 17 29 10 04 3 07 

Zugmaschinen ohne Landwirtschaft 28 33 18 02 7 54 162 11 52 5 94 5 41 5 70 2 61 4 34 125 0 42 
46 35 9 16 17 46 11 11 6 95 1 67 

Omnibusse mir Anhänger 43' 79 4L 42 11 66 3 73 17 79 13 62 8 36 13 13 4 04 9 98 1 94 0 96 
85 21 15 39 31'41 21 49 14 02 2 90 

Personenkraftwagen 1 622 63 75 62 431 83 0 26 659 29 14 78 309 81 30 87 149 76 27 48 71 94 2 23 
1 698 25 432 09 674 07 340 68 177 24 74 17 

Motorräder Roller*) 139 07 1 55 37 01 0 01 56 51 0 30 26 55 0 63 12 84 0 56 6 16 0 05 
140 62 37 02 56 81 27 18 13 40 6 21 

insgesamt 2 575"61 492'49 635'46 36"54 1 046"49 149"91 491'75 164'25 237'72 129'78 114 -19 12-01 
3 068' 10 722 00 1.196 40 656 00 367 50 126 20 

*) Einschließlich eines Aufschlages von 6% für Verwaltung usw in Höhe von ISO Mill S — E) 20% der tatsachlichen Verkehrsleistung 

Prozentuelle und absolute Aufgliederung der dem motorisierten Straßenverkehr anrechenbaren 
Wegekosten 19591) nach Fahrkilometern und Brutto-1'onnen-Kilometern 

Prozentuell 
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Übersicht 16 

Erhaltung und Bau
maßnahmen 

Lcichtverhehr") 
Mill S Anteil % 

Sch we r verkehr5) 
Mill S Anteil % 

Insgesamt 
Mill S 

Autobahn .. 515 76 714 206 24 28 6 722 00 
Bundesstraßen 804 31 67 2 392 09 32 8 1 196 40 
Lau de s Straßen . . . 406 04 61 9 249 96 38 1 656 00 
Gemeinde ohne Wien 211 03 57 4 156 47 42 6 367 50 

38 49 70 1 37 71 29 9 126 20 

Insgesamt . 2.025'63 66 -0 1 042'47 34 -0 3 068-10 
davon 

Erhaltung 420 85 60 1 278 85 39 9 699 70 
Bau maßnahmen 1 604 78 67 8 763 62 32 2 2 368 40 

') Einschließlich eines Aufschlages von 6% für Verwaltungskosten usw (180 Mill. S). 
s ) Personenkraftwagen. Motorräder, Roller, lasckrafewigeLieferwagen bis 1 000 kg 
Nutzlast — ä) Ohne Traktoren und Zugmaschinen in der Landwirtschaft. 

Vergleich der Straßenkosten und Steueileistung 

Von den bereits besprochenen Steuerleistun
gen des Kraftfahizeugverkehts kann nur jener Teil 
den Wegekosten gegenübergestellt werden, der den 
Charakter einer Sonderabgabe hat. Das sind also 
Leistungen, denen andere vergleichbare Produk
tionsmittel nicht unterworfen sind Dies trifft auf 
alle Fälle für die Kraftf ahrzeugsteuer und die Mi
neralölabgaben (Steuer plus Zuschlag) zu Die Be-
förderungsteuer ist, wie dargelegt wurde, ein Er
satz für die Umsatzsteuer und konnte nur in einem 
über den Umsatzsteuer satz hinausgehenden Aus
maß als Sondersteuer angesehen werden Die Sätze 
von 6fl/o für den Straßengüterverkehr und 8°/o im 
Straßenpersonenverkehr reduzieren sich aber un
gefähr auf den Umsatzsteuer satz von 5 25°/o, wenn 
man die Steuerbefreiungen und beträchtliche Er
mäßigungen für eine Reihe von Verkehrsleistungen 
berücksichtigt Eindeutig eine Sonderabgabe ist die 
Beförderungsteuer im Fernverkehr, wobei es jedoch 
fraglich ist, ob sie als rein verkehr spolitische Steuer-
belastung in die Wegekostenrechnung einbezogen 
werden soll. Im Prinzip scheint es widersinnig, den 
Fernverkehr zuerst im Interesse der Bahn zu be
lasten und ihm wieder zweckgebundene Einnahmen 
zuzuführen Allerdings kommt von der Rückfüh
rung der Einnahmen in den Straßenverkehr nur 
ein geringer Teil speziell dem Fernlastverkehr zu
gute; außerdem ist der Bedarf an Verkehrsfläche so 
groß, daß es berechtigt erscheint, auch die Mittel 
aus der Fernveikehisteuer dem Straßenbau zuzu
führen und sie als entsprechende Sonderabgabe an
zusehen Hier sollen beide Varianten gerechnet 
werden 

Die übrigen Steuerleistungen des Straßenver
kehrs: Zölle und Versicherungsteuer sowie Gebüh-

Aufwendungen für den Straßenbau u n d E innahmen aus 
Kraftfohrzeugsteuer und Mineralölabgaben i n den 

Jahren 1955 bis 1959 

Hltl.S 
4.000 

3.000 

1.000 -

n strassenbauaufwand, 
Bund, Länder,. Gemeinden 

M Steuereinnahmen aus Ktz- Steuer 
und Mineralbiabgaben 

I 
ü 5̂  I I 

Ü J J i 
1 

0.l.f.W./34 
1955 7956 7957 1956 7959 7 9 6 0 

Der Aufwand für Instandsetzung und Ausbau des österreichi
schen Straßennetzes ist von 1955 bis 1960 von 2052 Mill S 
auf 3 780 Mill. S gestiegen (-\-84"/a), die Steuereingänge nah
men gleichzeitig von 921 Mill. S auf 1 800 Mill S zu ( + 95L)H) 

Der durch Steuern nicht gedeckte Aufwand für den Straßen
bau erhöhte sich von 1 131 Mill S auf 1 980 Mill S Sollten 
die Aufwendungen in den nächsten fahren nickt stark ge
steigert werden, dann vermindert sich dieses ,.Straßendefizit" 
durch die Steuer er höhung ab 1. Jänner 1961 und die rasch 

fortschreitende Motorisierung 

ren, sind Leistungen allgemeiner Art und können 
unberücksichtigt bleiben. 

Übersicht 17 

Entwicklung des Aufwandes für Straßenbau 
und der Steuereinnahmen seit 19.55 

1955 1956 1957 1958 1959 i9601) 
Mill s 

i9601) 

Straßenbau 
Bund .. . 1 001 1 182 1 295 ] 752 1 943 2148 
Landet ohne Wien , 550 556 639 708 765 835 
Gemeinden ohne Wien 380 403 4S7 549 570 610 
Wien 121 132 164 185 189 187 

Insgesamt 2.052 2 273 2 585 3.194 3 467 3 780 

Steuereinn ahmen 
1 KraftfahrEeugsteuer 108 102 122 139 143 181 
2 Mineralölsteuer 163 206 249 275 318 344 
3 Zuschlag . 650 823 996 1.099 1.273 1.376 

1 bis 3 . . . 921 1 131 1367 1513 1734 1 800 
4 Beförderungssteuer . . 259 282 335 317 353 371 

1 bis 4 . . . 

') Votläufige Zahlen. 

1 180 1.413 1702 1 830 2.087 2171 

Von der gesamten errechneten Fiskalbelastung 
der Kraftfahrzeuge (Bestand 1959) von 2.630 Mill. 
Schilling (Steuersätze 1961) sind demnach 1 850 
Mill S (70fl/o) füi eine Wegekostenr echnung 
anrechenbar Die Wegekosten 1959 beliefen sich 

Gliederung der anteiligen Wegekosten1) nach 
Leicht- und Schwerverkehr 
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Abgaben je Kraftfahrzei iggmppe Lei- Wegekosten Abgaben i ie Zahl*) der Durchschnittliche 
Ist Soll Unterschied stungs- anteile Kraftfahrzeug gruppe Kraft Abgaben je Kraftfahrzeug 

Soll gegen Ist sleigc- 1959 1961 Ist Soll Unter fahrzeuge Ist Soll Unter-
rung in % schied 1961 schied 

bis 
1961 Mill S Mill. S % % Mill S S 

1 Lastkraftwagen (Diesel) . 201 5 6 3 + 362 + 180 + 23 18 4 18 1 247 555 + 308 36 760 6 719 15 097 + 8 378 
2 Anhänger zu 1 13 178 + 165 + 1 369 + 7 5 8 5 0 14 153 + 139 21 128 663 7 241 + 6 578 

1 + 2 214 741 + 527 + 246 24 2 23 1 261 708 + 447 57 888 4 509 12 231 -f 7 722 
3 Spezialfahrzeuge (Diesel) 36 67 + 31 + 86 + 0 2 2 1 8 36 55 + 19 4 581 786 1 201 + 415 
4 Spezialfahrzeuge (Benzin) . . . 31 25 — 6 — 19 + 0 0 8 0 6 31 18 -- 13 4.300 721 419 — 302 
5. Lieferwagen bis 1 / Nutzlast (Benzin) 104 187 83 + 80 + 15 6 1 5 6 120 172 + 52 25 294 4.744 6 800 + 2 056 
6 Lastkraftwagen über 1 / Nutzlast (Benzin) 57 78 + 21 -i- 37 - 2 5 2 5 1 5 43 46 + 3 4 940 8 704 9 312 + 608 
7 Zugmaschinen ohne Land wir tschaft 23 46 + 23 + 100 + 5 1"5 1 6 24 40 + 16 5.382 4 459 7.432 +2.973 
8 Omnibusse mit Anhänger . 35 85 50 + 143 + 8 2 8 2 4 38 74 + 36 4.061 9 357 18 222 + 8.865 
9. Personenkraftwagen mit Anhänger . 1012 1 698 + 686 + 68 + 37 55 3 60 7 1 386 1.863 + 477 401 729 3 450 4 637 + 1187 

10. 167 141 26 — 16 — 9 4 6 3 0 152 92 — 60 218.815 695 420 — 275 

11 Insgesamt . . . . 1 679 3 068 + 1 3 8 9 + 83 +25 100*0 100 -0 2 091 3.068 + 977 726 990 2.876 4 220 + 1 344 
12 Zugmaschinenu 'Iraktorenf d L.andwirtsch 117 0 144 0 110.358 1 304 0 
13 55 0 67 0 355.928 155 0 

1—13 1 850 2 302 1,193 276 
Andere Verbraucher5) 70 80 

1 920 2.382 1 193 276 

') Kraftfahrzeugsteuer Mineralölsteuer, Zuschlag zur Mineralölsteuer, jedoch ohne Abgaben durch Zugmaschinen und Irakroren in der Landwirtschaft sowie Mopeds; 
Berechnung zu den seit 1. Jänner 1961 gültigen Steuersätzen. — s ) Ohne Zugmaschinen und Traktoren in der Landwirtschaft sowie Mopeds; die Bestände wurden um 15% 
reduziert (Stillstand, Reparaturen usw ) — a ) Diese Abgaben müssen unberücksichtigt bleiben, da diese Fahrzeuge kaum Wegekosten verursachen 

auf 3.465 Mill S, von denen 3 068 Mill.. S (89%) 
dem motorisierten Straßenverkehr anzulasten sind 
Die Straßenkosten wären demnach ohne Fernver
kehrsteuer zu 60% durch Sonderabgaben gedeckt 
gewesen und einschließlich der Feinverkehrsteuer 
in der geschätzten Höhe von 100 Mill. S zu 64% 
Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, daß die land
wirtschaftlichen Traktoren und Zugmaschinen nur 
geringe Straßenkosten verursachen, aber 117 Mill. 
Schilling Mineralölabgaben leisten; ähnliches gilt 
für die Mopeds, von denen rund 55 Mill. S Mine
ralölabgaben aufgebracht werden. Zieht man die 
Eingänge an Mineialölabgaben durch landwirt
schaftliche Traktoren ab — und dies ist um so 
eher berechtigt, als die Landwirtschaft früher von 
diesen Abgaben befreit war —, dann sind die Stra
ßenkosten nur zu 56% gedeckt (mit Fernverkehr-
steuer zu 60%) 

Ungleiche Fiskalbelastung 

Die Gegenüberstellung von Steuer leistung und 
anteiligem Straßenkostenbeitrag nach Fahrzeug
gruppen ist für das Wettbewerbsproblem von Be
deutung Die Höhe dei Kostendeckung weicht in 
den einzelnen Gruppen zum Teil weit vom Durch
schnitt (55%) ab. Am wenigsten tragen die Diesel-
Lastkraftwagen (einschließlich Anhänger) zur Dek-
kung der von ihnen verursachten Straßenkosten bei, 
und zwar nur 29% und einschließlich der Fern

verkehrsteuer 38% Die Ursache liegt zu einem 
Großteil in der ungenügenden Abgabenleistung für 
Anhänger, deren Deckungssatz nur 7% beträgt, ge
gen 36% für Lastkraftwagen allein Für Motoira-
der (119%) sowie für Benzin-Spezialfahrzeuge 
(124%) dagegen muß mehr an Steuern gezahlt wer
den, als sie Straßenkosten verursachen 

Deckung der Straßenkosten durch Steuerleistungen 
% 

Anhänger 7 
Di esel-Lastkiaf twagen 36 
Omnibusse , , , . 41 
Nichtlandwirtschaftliche Zugmaschinen 50 
Diesel-Spezialf ahi zeuge 54 
Lieferwagen bis 1 t Nutzlast 56 
Personenkraftwagen 60 
Benzin-Lastkraftwagen 72 
Motorräder 119 
Benzin-Spezialfahrzeuge 124 

Insgesamt 55 

Wie verschieden die steuerliche Belastung ge
messen an den Wegekosten ist, zeigt auch ein Ver
gleich der Anteile am Steueraufkommen mit den 
Anteilen an den verursachten Straßenkosten Wenn 
man die landwirtschaftlichen Traktoren und Zug
maschinen sowie Mopeds, die aus der Straßen
kostenrechnung ausgeschieden wurden, auch unter 
den Steuer eingängen unberücksichtigt läßt, stehen 

Ist- und Soll-Abgabenleistung1) einzelner FahrzeuggrUppen in den Jahren 1959 und 1961 bei gleich
bleibenden anteiligen Wegekosten in Höhe von 3.068 Mill S 

1959 Schätzung für das Jahr 1961 
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einanctei in den einzelnen Fahrzeugkategor ien fol
gende Steuer- u n d Kostenantei le gegenüber : 

Vergleich der Anteile am Steueraufkommen 
und an den Straßenkosten 

Steuer- Kosten-
Anteil 

% 
Diesel-Lastkraftwagen 11 9 18 4 
Anhänger zu Diesel-Lastkraftwagen .. 0'8 5 8 
Lastkraftwagen und Anhänger , , .. , 127 24 2 
Omnibusse , 2 1 2'8 
Diesel-Spezialfahrzeuge . 2 1 2 2 
Benzin-Lastkraftwagen über 1 t 

Nutzlast 1) 5 2 3 1 
Lieferwagen bis 1 t Nutzlast . 6 2 6 1 
Zugmaschinen 1'4 1.5 
Personenkraftwagen 60 3 55 3 
Motorräder ; 10 0 4'6 

*) Einschließlich Benzin-Spezialfahrzeuge 

Besonders k raß ist das Mißverhä l tn i s bei den 
Diese l -Las tkraf twagen plus A n h ä n g e r n 1 ) Der 
Steuerantei l dieser G r u p p e müßte im Interesse einer 
Steuergleichheit fast verdoppel t we rden Auf der 
Basis 1959 u n d zu Steuersätzen 1961 m ü ß t e n statt 
214 Mill. S Abgaben 406 Mill.. S geleistet u n d die 
Gruppen , de ren Steuer anteil höher l iegt als der 
Kostenantei l , en tsprechend entlastet werden , wie 
Personenkraf twagen, Motor räder , Benzin-Las t 
kraf twagen über 1 t Nutz las t sowie Benzin-Spezial
fahr zeuge. Nur für Dieselfahr zeuge, Spezialfahr
zeuge, Lieferwagen bis 1 t Nutzlas t u n d Z u g 
maschinen sind die Ante i le der Steuer u n d der 
Kosten gleich hoch N e b e n den Diesel -Lastkraf t 
wagen ist auch die Steuer bei as tung der Omnibusse 
(2 1 % Antei l ) niedriger als der Kostenantei l (2 8%).. 

Zur Beur te i lung dieser Ergebnisse sei noch ein
ma l darauf hingewiesen, daß in der Wegekos ten
rechnung die Fahrki lometer bes t immend waren 
Dies wirkt sich zugunsten des Schwerverkehrs aus. 
N i m m t m a n nur die Bru t to-Tonnen-Ki lometer als 
Basis, wie dies vielfach gefordert wird, d a n n steht 
dem 12°/oigen Steuerantei l der Diesel -Lastkraf t 
wagen ein Ante i l a n den Straßenkosten von 4 7 % 
gegenüber , die Personenkraf twagen m ü ß t e n noch 
stärker ent lastet werden , da das Verhä l tn i s nach 
dieser Berechnung 6 0 % zu 2 9 % laute t 

*) Wenn man die anteilige Fernverkehr Steuer von 
schätzungsweise 70 Mill. S den Diesel-Lastkraftwagen zu
schlägt, steigt zwar der Steueranteil von 12°A> auf 16°/o, 
bleibt aber noch immer weit hinter dem Kostenanteil zurück. 
Der Zuschlag in diesem Fall wäre überdies steuerpolitisch 
irreführend, da die Fernverkehrsteuer nur von einer gerin
gen Zahl von Fahrzeugen aufgebracht wird 

Soll- und Ist-Abgabenleistungen einzelner Fahrzeug
gruppen i m Jahre 1959 

MM. S 

PKW LKWtAnhänqer Motorräder Andere 
01 f. W./32 

Die für Bundes-, Landes- und Gemeinde straften aufgewende
ten Beträge betrugen im Jahre 1959 3 465 Mill. S Davon 
hätte der motorisierte Straßenverkehr 9 065 Mill S an Steuer
leistungen für anteilige Wegekosten aufbringen müssen Die
se?! Soll-Einnahmen standen jedoch nur anrechenbare (Ist) 
Steuereingänge von 1 850 Mill S (zu Sätzen von 1961 be
rechnet) gegenüber. Das Verhältnis zwischen Ist- und Soll-
Steuer leistungen ist bei den einzelnen Fahrzeugkategorien sehr 
verschieden: während sich bei Motorrädern ein Steuerüber
schuß ergibt., weisen andere Kategorien, insbesondere Last

kraftwagen, erhebliche Fehlbeträge auf 

Insgesamt betrug 1959 der Fehlbe t rag der re
levanten Steuer leis tungen gegenüber den antei l igen 
Straßenkosten 1.400 Mill. S. Die absolute Differenz 
war bei den Personenkraf twagen mi t 6 8 6 M i l l S am 
größten, gefolgt von Las tk ra f twagen (362 Mi l l S) 
u n d A n h ä n g e r n (165 Mill. S) Die für eine Kosten
deckung erforderl iche Steigerung der Is t -Leis tung 
1959 betrug bei den Personenkraf twagen 6 8 % , für 
Las tkraf twagen plus Anhänger , Omnibusse und 
nicht landwir tschaf t l iche Zugmasch inen aber 246%, 
1 4 3 % u n d 1 0 0 % (Übersicht 18).. 

Die for tschrei tende Motor is ierung ä n d e r t so
wohl die H ö h e des jähr l ichen Steueraufkommens 
wie auch, infolge Umschich tungen in der Bestands
struktur, die Ante i l e der einzelnen Fahrzeuggrup
pen a m Steueraufkommen und a n den Wegekos ten 
Als Beispiel w u r d e ein Soll- u n d Ist-Steuer ver
gleich für das J ah r 1961 versucht (Ubersicht 18), 
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wobei der Entwicklungs t rend der einzelnen F a h r -
zeuggruppen seit 1958 extrapol ier t w u r d e Die für 
die Deckung der Wegekos ten re levanten Steuer
e ingänge n e h m e n von 1959 (zu Sätzen 1961) bis 
1961 u m 25°/o zu, die Differenz zu den un
ve rände r t hoch angenommenen Sol l -Abgaben ent
sprechend ab Die unterschiedl iche relat ive W e g e 
kostendeckung (Verhäl tnis von Steuerante i len zu 
Kostenantei len) zwischen den einzelnen G r u p p e n 
bleibt a l lerdings u n v e r ä n d e r t bestehen Dies auch 
dann, w e n n die gesamten Steuer e ingänge die H ö h e 
der Wegekos ten (3.068 Mill S) erreichen I m be 
s tehenden Steuer System wir d der Schwei ver kehr 
immer durch den Leichtverkehr subventioniert u n d 
dami t die Wet tbewerbsg rund lagen verzerr t G lo 
balvergle iche zwischen gesamtem Steuer e ingang 
u n d Straßenkosten, wie sie oft vorgenommen wer 
den, sagen daher über die Eigenwirtschaft l ichkeit 
des im W e t t b e w e r b mit der Bahn s tehenden Güte r 
verkehrs (oder Personenverkehrs) auf der S t raße 
nichts aus So w ü r d e n bei gleichen Wachs tumsve r 
häl tnissen wie in den Jah ren 1958 bis 1960 die 
globalen Steuer e ingänge im Jah re 1966 den W e g e 
kosten 1959 (3 068 Mill S) entsprechen; die D i e 
se l -Las tkraf twagen hä t ten d a n n jedoch immer noch 
einen jähr l ichen Fehlbe t rag von r u n d 170 Mil l S, 
die Anhänge r von 70 Mil l S, w ä h r e n d z. B.. die 
Per sonenkr af twagen einen Steuer über schuß von 
23 Mill S hä t ten u n d die schon 1959 bes tehende 
Mehr le is tung der Motor räder von 60 Mill. S auf 
r u n d 100 Mil l S steigen w ü r d e 

Wettbewerbsneutrale Besteuerung als Ziel 

Die Ergebnisse dieser Berechnungen zeigen 
zweierlei Der motoris ier te Straßenverkehr ist in 
Österreich von einer antei l igen St raßenkostendek-
kung noch weit entfernt. Die Berechnungen 
beruhen auf den S t raßenaufwendungen im Jah re 
1959 D a r i n sind zwar auch Invest i t ionen in St ra
ßenneubau ten enthal ten, die normalerweise in die 
laufenden Straßenkosten nicht einbezogen w e r d e n 
Eine f rühere Unte r suchung des Inst i tutes 1 ) kam je
doch zu dem Ergebnis , d a ß für den S t raßenbau 
jähr l ich mindestens 5 Mrd. S aufgewendet we rden 
müßten , u m das Str aßennetz auch nur einiger -
m a ß e n dem zu e rwar t enden Verkehr der nächsten 
J a h r e anzupassen Zieh t m a n h ievon e twa 2 M r d 
Schilling für Neubau ten u n d den Ante i l des nicht 
motor is ier ten Verkehrs ab u n d berücksichtigt ande -

*) Vergl. „Motorisierung und Straßenbau in Österreich", 
Monatsberichte des Österreichischen Instituts für Wirtschafts
forschung, Jg 1960, Nr. 5, S. 231 

rerseits auch Zinsen u n d Amor t i sa t ion für even
tuel le Anle ihen, so k a n n m a n die S t raßenausgaben 
1959 mit Recht als l aufenden Aufwand ansehen, 
der aus laufenden E i n n a h m e n gedeckt w e r d e n muß 

Das zweite nicht minder wicht ige Ergebnis der 
Berechnung ist die nicht kostengerechte Ver te i lung 
der Steuerlast. Die Fiskalbelastung soll, modernen 
verkehrspoli t ischen Grundsä tzen entsprechend, mög
lichst wet tbewerbsneut ra l sein Die Begünst igung 
von Tei len des Schwerverkehrs trifft n ich t allein 
die übr igen Fahrzeuggruppen , sondern be rühr t auch 
das Schiene-St raße-Problem Die W e t t b e w e r b s 
g rund lagen werden durch diese ungleiche Fiskal
belastung zusätzlich verfälscht 

Die Schwierigkeit einer wet tbewerbsneut ra len 
Besteuerung liegt in dem M a n g e l an exakten Be
messungsgrundlagen, Es ist technisch unmöglich, 
jedes Fahrzeug nach seiner Verkehrs le is tung zu be 
steuern, M a n wi rd daher immer auf Gruppenb i l 
dungen angewiesen sein, wodurch Fahrzeuge auf 
Kosten anderer begünstigt we rden Dieser Nachte i l 
muß in Kauf genommen w e r d e n ; er w i r d um so 
kleiner sein, je mehr G r u p p e n mit a n n ä h e r n d glei
chen Verkehrs le is tungen u n d gleicher S t raßenbe
anspruchung gebildet werden können D i e in die
ser Unte rsuchung gebildeten Gruppen sollen nur 
eine Richtl inie sein, wobei Ant r iebsar t u n d W e g e 
nutzung die entscheidenden Kri ter ien waren, D a s 
gel tende Steuersystem ist, wie in der Besprechung 
der einzelnen Steuern hervorging , nur zu einem ge 
r ingen Tei l nach diesen Gesichtspunkten aufgebaut 
u n d die Steuersätze stehen oft im Wider sp ruch zur 
Str aßennutzung. 

W e n n es auch aus prakt ischen Über l egungen 
schwer fällt, das gel tende Steuersystem grund le 
gend zu ände rn , so könnte doch der derzeit ige Auf
bau zumindest korr igier t we rden In erster L in ie 
müß te die Belas tung mit Kraftfahrzeugsteuer 
gleichmäßiger vertei l t we rden Einen Las tk ra f twa
gen mit e inem Brut togewicht von 12 t u n d mehr 
gleich s tark mit Kraftfahrzeugsteuer zu belegen 
wie einen Personenkra f twagen mit e inem Brut to
gewicht von 1 8 t k a n n kaum einer kostengerechten 
Fiskalbelastung entsprechen 2 ) Dies um so weniger, 
als die n iedr igere Dreselbesteuerung den Mehrver 
brauch der Las tkra f twagen steuerlich kompensiert . 
I m Durchschni t t ist gegenwär t ig die Mine ra lö l ab -

2) Zum Vergleich sei angeführt, daß in Deutschland die 
Kraftfahrzeugsteuer für Lastkraftwagen, Zugmaschinen, 
Omnibusse und Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 10 t 
1 180 DM, d s 7 351 S jährlich gegen 600 S in Österreich 
beträgt Der niedrigste Satz beträgt 20 DM (125 S), der 
höchste 2.8.55 DM (17.787 S); in Österreich 36 S und 600 S. 
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gäbe für eine Entfernungseinheit zwischen Diesel-
Lastkr af twagen und Per sonenkr af twagen gleich 
hoch Die Mineralölsteuer könnte somit bei entspre
chender Höhe die nach Fahrkilometern errechneten 
Wegekostenbeiträge einbringen Die auf Brutto-
Tonnen-Kilometer -Basis beruhenden Kostenbei
träge müßten über die Kraftfahrzeugsteuer einge
hen werden, wobei die ohnehin vorhandene Diffe
renzierung nach Gewicht (es wäre zweckmäßig, ein
heitlich das Gesamtgewicht als Bemessungsgrund
lage zu verwenden) genügend Unterscheidungsmög
lichkeiten bietet 

In welchem Umfang die Steuerfehlbeträge der 
Vergangenheit in einer Wegekostenrechnung be
rücksichtigt werden sollen, ist umstritten 1) Unter 
den obigen Annahmen würde in den Jahren 1959 
bis 1966 ein globaler Fehlbetrag von rund 5 400 
Mill S auflaufen Unter dem Gesichtspunkt glei
cher ökonomischer Startbedingungen können je
doch derartige „Beitragsrückstände" nur ab jenem 
Zeitpunkt nachgefordert werden, in dem auch die 
Bahnen subventionsfrei wirtschaften Ebenso kön
nen die im Interesse einer Eigenwirtschaftlichkeit 
des Kraftfahrzeugverkehrs notwendigen Steuerkor
rektur en nur dann er folgen, wenn alle wettbe-
werbsregulierenden Eingriffe unterbleiben und auf 

*) Es ist unrealistisch, „diese Vergangenheit" auf Jahr
zehnte zu erstrecken, wie dies vielfach gefordert wird. Außer
dem kann man kaum für eine Straßenbauperiode, in der keine 
Eigenwirtschaftlichkeit verlangt wurde, nachträglich die 
Kostendeckung verlangen. 

eine Subventionierung 2) der Bahnen, deren Tarif
erstellung nach marktwirtschaftlichen Gesichts
punkten zu erfolgen hätte, verzichtet wird. 

Eine weiter e Vor aussetzung war e auch die 
Zweckbindung dieser Abgaben für den Straßen
bau, denn man kann nicht Steuer auflagen mit spe
zifischen Kostenbeiträgen begründen und sie dann 
nach dem Grundsatz allgemeiner Entgeltlichkeit 
verwenden Dadurch würde das Wettbewerbsver
hältnis einseitig verschoben werden. Eine verkehrs
sichere, gute Straße ist schließlich für das Kraft
fahrzeug ebenso wichtig wie für die Bahn ein tadel
loser Schienenweg. Der Einwand, daß eine Zweck
bindung gegen die Grundsätze der Finanzwirtschaft 
und gegen die Einheit des Budgets verstößt und 
einen Rückfall in die Fondswirtschaft darstellt, ist 
nur im Prinzip richtig Sicherlich können die Aus
gaben des Staates und die einzelnen Steuerleistun
gen nicht absolut voneinander abhängig sein 
Diese Sonderabgaben sind jedoch Leistungen, die 
zusätzlich zu den aligemeinen Steuern auferlegt 
und ausdrücklich als Beitrag für eine Sache, die 
nur dem Steuerpflichtigen dient, deklariert werden 

a) Die Subventionierung von Transportgebühren aller 
Art durch den Staat sollte im Interesse einer Wettbewerbs
neutralität nicht über den Tarif (durch Deckung des Defi-
zites), sondern über den Verkehrsmittelbenützer erfolgen Da
durch wird die Freiheit der Wahl des Verkehrsmittels ge
sichert, außerdem kann die Unterstützung dem G r a d der 
wirtschaftlichen Notwendigkeit angepaßt werden, z B 
Frachtkostenzuschüsse für bestimmte Transporte in Notstands
gebieten; oder Sozialtarife in Relation zum Einkommen usw 
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